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I . Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Borgang bei Erteilung der Konzession von Aunnen-
vermittlnug.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthaltern vom 19 . Oktober 1897,
Z . 94619:

Anläßlich eines Rekurses gegen die verweigerte Erteilung einer Kon¬
zession zum Betriebe der Ammenvernüttlung hat das k. k. Ministerium des
Innern zufolge Erlasses vom 8. Oktober 1897 , Z 19144 (intimiert mit
Statthalterei -Erlaß vom 19 . Oktober 1897 , Z . 94619 ), den betreffenden Akt
unter Aufstellung bestimmter grundsätzlicher Anordnungen über den bei der
Behandlung derartiger Ansuchen einzuhallende » Vorgang behufs Einleitung
der weiteren Amtshandlung zurückgestelll.

Nach dieser prinzipiellen Anordnung hätten sich nun die zu Pflegenden
Erhebungen darüber zu erstrecken, ob in verläßlicher Weise erhoben wurde:

1 . daß in der in Aussicht genommenen Anstalt nur solche Ammen in
Evidenz genommen werden , deren eigenes Kind , falls es nicht gestorben , in
einer Unterkunft sich befindet , bei welcher die naturgemäße Ernährung , sowie
Pflege (und zwar in den ersten Lebensmonaten an der Mntterbrust ) in einer
sanitätspolizeilich vollkommen entsprechenden , durch bcigebrachte Zeugnisse des
Gemeindearztes und des Seelsorgers beglaubigten Weise sichergestellt ist;

2 . daß jede in Evidenz zu nehmende Amme einer fachmännischen Ünter-
suchung und Beurteilung durch einen hiezu befähigten , von der Behörde an¬
erkannten Arzt unterzogen und im Falle der Tauglichkeit zum Ainmendienste
während der Wartezeit auch dann , wenn sie dem Säugegeschäft zu obliegen
keine Gelegenheit hat , zu der für die Erhaltung ihrer Eignung notwendigen
Pflege angewiesen werde;

3 . daß für die Anstalt selbst ein eigener behördlich zu genehmigender
ärztlicher Leiter bestellt wird , und daß , falls in der Anstalt Ammen bis zu
ihrer Plazierung provisorische Unterkunft finden sollen , für diese solche Räum¬
lichkeiten beigestellt und eine solche Pfleg : geboten werde , welche von der

I Behörde nach kommissioneller Erhebung unter Zuziehung des Amtsarztes
als sanitär entsprechend angesehen werden;

4 . daß die abermalige fachmännische ärztliche Untersuchung der in
Evidenz gehaltenen Ammen vor ihrer unmittelbaren Abgabe an Parteien
gesicheri sei; daß die Entlohnungen für Dienstleistungen der Anstalt , sowie
die an dieselben zu leistenden Gebühren durch behördlich zu genehmigende
Tarife geregelt werden , und

6 . daß die Gesamtgebarnng des Institutes durch fortlaufende genaue
Buchführung jederzeit der besonderen sanitätspolizeilichen Kontrole zugänglich

^ ist, insbesondere , daß Nachweisnngen geführt werden , aus welchen das
^ Nationale jeder Amme , die Zeit der letzten Entbindung , sowie die Zeit der
j vorangegangenen Entbindungen und der Verlauf der Stillungsperioden nach
I denselben , der Ort und die Art der Unterbringung ihres Kindes , das Er-
I gebnis der jedesmaligen ärztlichen Untersuchung und ihrer Eignung zum
j Ammendienste mit der Bestätigung des vollständigen Freiseins von ererbten
i Gesundheitsmängeln oder übertragbaren Krankheitsznständen und schließlich

der wesentliche Inhalt des Dienstvertrags zwischen Partei und Amme er¬
sichtlich sind.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt mit der Weisung in Kenntnis
gesetzt, über Konzessionsgesuche der bezeichnet « ! Art nach den in diesem Ministerial-
Erlaß anfgestelltcn Grundsätzen zn amtshandeln ; hiebei wird bezüglich der
Eignung des eventuell in Aussicht genommenen Lokals die Meinung des
dortigen Bezirksarztes einzuholen und derselbe für den Fall der Konzessions¬
erteilung auch mit der Überwachung zu betrauen sein.

S.

D e Errichtung eitler Anmeldestelle einer Leichen-
bestattnngs -Unternehmung ist als die Eröffnung einer
zweiten Betriebsstätte anznsehen und nur nach Er¬

wirkung einer besonderen Konzession zulässig.
Mit dem Bescheid des magistratischen Bezirksamtes für den XII . Bezirk

vom 18 . Dezember 1901 , Z . 32309 , wurde dem Ansuchen einer Leichen-
bestattungs -Unternehmung im XIV . Bezirk um Bewilligung zur Errichtung
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einer Anmeldestelle im XII . Bezirk keine Folge gegeben , nachdem sich die
Errichtung einer solchen Anmeldestelle als die Etablierung einer zweiten
Belriebsstätte darstellt , wozu im Sinne der Bestimmungen der ZZ 39 u . ff.
der Gewerbeordnung eine besondere Konzession erforderlich ist.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat den Rekurs der Unternehmung gegen
obigen Bescheid mit dem Erlaß vom 4. Februar 1902 , Z . 4843 , aus dem
Grunde der angefochtenen Entscheidung , sowie im Hinblick auf Z 22 der Ge¬
werbeordnung abgewiesen.

Dem Rekurs gegen diese Statthalterei - Entscheidung hat das k. k.
Ministerium des Innern mit dem Erlaß vom 26 . März 1902 , Z . 11403,
ans dem Grunde der angefochtenen Entscheidung gleichfalls keine Folge
gegeben . (B .-A . XII , Z . 10986 sr 1902 .)

»
Türkischer Honorarkonsul.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . Jänner 1902,
Z . 553 (Mag .-Abt . XLII , 539 ex 1902 ) :

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Ent¬
schließung vom 19 . Dezember 1901 dem österreichischen Staatsangehörigen
Lyonel Bondy in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines
zugeteilten türkischen Honorarkonsuls in gedachter Stadt unter der Be¬
dingung , daß hiedurch in seinen staatsbürgerlichen und Jurisdiktions-
Verhältnissen keinerlei Änderung einlrete , allergnädigst zu gestatten geruht.

Von dieser Allerhöchsten Schlußfassung wird mit dem Beifügen Mit¬
teilung gemacht , daß der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft an¬
zuerkennen und zur Ausübung seiner Konsularfunktion zuzulassen ist.

4.

Vorzugsrecht der Wasserverbranchsgebühren nach
A 124 , Z . 2 E .-O.

Urteil des k. k. Obersten Gerichtshofes vom 29 . Jänner 1902,
Nr . 1079:

Der k. k. Oberste Gerichtshof hat in der Zwangsverwaltungssache des
Karl Seidl , Parkeltensabrikantcn in Wien , betreibenden Gläubigers , ver¬
treten durch Dr . Albert Sing er , wider die Konkursmasse der Eleonore Kohl¬
haupt , Realitäteubefitzerin in Wien , Verpflichtete , vertreten durch den Massa-
verwalter Dr . Wilhelm Kosak , wegen 1200 X samt Nebengebührcn infolge
Revisionsrekurses der Kommune Wien , vertreten durch Dr . Robert Swoboda,
gegen den Beschluß des k. k. Landesgcrichts in Wien als Reknrsgericht vom
19 . Dezember 1901 G . Z . B . G . R . XIII 655/1 , womit der Beschluß des k. k.
Executionsgerichts in Wien vom 27 . November 1901 , G . Z . E . III 487/1/36,
mit welchem die von der Gemeinde Wien angemeldeten Wassermehr¬
verbrauchsgebühr cn per 875 X 56 >> gemäß Z 124 Z . 2 E .-O . aus
den Ertragsüberschüssen der in Zwangsverwaltung stehenden Realität in Wien
Grundbuch V, Einl .-Z . 711 , berichtigt wurden , dahin abgeändert wurde , daß
diese Wassermehrverbrauchsgebühr aus den Ertragsüberschüssen nicht berichtigt,
vielmehr der entfallende Betrag von 375 X 56 ü auf weiteren Abschlag der
Forderung der Gemeinde Wien an Kommunalbeilrägen pro 1901 I . bis
III . Rate per 1547 X 77 ü zugewiesen wird und infolge Revistonsrekurses
des Konkursmassaverrvalters Dr . Wilhelm Kosak gegen den Teil des ob¬
zitierten rekursgerichtlichen Beschlusses , mit welchem sein Begehren um Zuspruch
der Rekurskostcn abgewiesen wurde , folgenden Beschluß gefaßt:

Es wird dem Nevisionsrekurs der Kommune Wien Folg - gegeben , der
Beschluß des Rekursgerichts abgeändert , der Beschluß des Exekulionsgerichts
wieder hergestellt und erkannt , daß die Kommune Wien die Kosten ihres
Revistonsrekurses selbst zu tragen hat.

Hiedurch ist der Revisionsrekurs des Dr . Wilhelm Kosak als Eleonore
KohlhauPI ' schen Konkursmassaverwalisrs entschieden.

Gründe:
Die von den Hauseigentümern in Wien für den Bezug des Hochquellen-

wafsers zu zahlenden Gebühren , insbesondere auch die Wassermehrver¬
brau chsgebUhrcn , welche durch eine von der Kommune Wien nicht hintan-
zuhaltende Überschreitung des Normalwasserquantums entstehen und von der
Gebühr für den Bezug von Wasser für außerordentlichen Bedarf zu unterscheiden
sind , beruhen , da das Hochquellenwasser in die Häuser Wiens nicht auf Grund
von zwischen den Hauseigentümern und der Kommune Wien freiwillig ab¬
geschlossenen Verträgen , sondern zwangsweise , aus öffentlichen , der Gemeinde
Wien obliegenden sanitären Rücksichten eingeleitet wurde , auf keinem privat-
rechtlichen Titel , sondern sind als für öffentlich rechtliche Leistungen der Kom¬
mune Wien zu zahlende Abgabe » anzusehen . Diese Gebühren sind daher nach
dem gemäß Art . III des Einsührungsgesetzes zur Exekutionsordnung in Geltung
gebliebenen Hofdekret vom 4 . Jänner 1836 , Nr . 113 J .-G .-S . als Konkurrenz¬
beiträge zu behandeln , weil dieselben , wenn sie auch nicht nach Maßgabe der
direkten Steuern umgelegt werden , als nur den Eigentümer des Hauses auf
Grund dieses Eigentums treffend den Charakter einer Nealsteuer haben.

Es kommt sonach diesen Gebühren das von der Kommune Wien be¬
anspruchte Vorzugsrecht nach Z 124 , Z . 2 E .-O . bei der Verteilung der
Ertragsüberschüsse der Zwangsverwaltung einer Realität zu , wenn auch diese
Gebühren nicht durch ein Landesgcsetz als Gemeindeabgaben im Sinne des H 90
der Gemeindestatuten vom Jahre 1850 erklärt wurden . Es war demnach dem
Rev sionsrekurs der Kommune Wien durch Wiederherstellung des Beschlusses

des Exekutionsgerichts Folge zu geben , demzufolge die Entscheidung Uber den
gegen den rekursgerichtlichen Beschluß im Kostenpunkte eingebrachten Revisions-
rekvrs des Konkursmassaverwallers entfällt.

Die Entscheidung Uber die Kosten des Revisionsrekurses der Kommune
Wien stützt sich auf die Erwägung , daß in dem amtswegigen Verfahren behufs
Verteilung von Ertragsüberschüssen aus einer Zwangsverwaltung die Grund¬
sätze der Zivilprozeßordnung und Exekutionsordnung über Kostenersatz nicht
Geltung haben.

5.
Kranke »,verfichcrnngspflicht der Aushilfskellner.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem magistratischen Be¬
zirksamt für den II . Bezirk mit Erlaß vom 4 . Februar 1902,
Z . 8676 , folgende Entscheidung des k. k. Berwaltnngsgerichts-
hofes ääto . 7. Dezember 1901 , Nr . 8495 sx 1901 , mitgeteilt
(M . B .-A. II , 13011 sx 1901 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitz des k. k.

Senats - Präsidenten Ritter v . Hennig , in Gegenwart der Räte des k. k.
Verwaltungsgerichtshoss Dr . Haberer , Dr . Zistler , Freiherr v. Jacobi
und Zenker , dann des Schriftführers k. k. Bezirks -Kommissärs Freiherrn
v . Weigelsperg , über die Beschwerde der Wiener Bezirkskrankenkassa gegen
die Entscheidung des k. k. Handelsministeriums vom 2 . März 1900 , Z . 8478,
betreffend eine Kassenmitglicdschaft , nach der am 16 . November 1901 durch-
gesührten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des
Vortrags des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Wilhelm Koentzer,
Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde , dann
der Gegenausführungen des k. k. Ministerial -Vize -Sekretärs Dr . Freiherrn
v . Mcnsi , in Vertretung der belangten Behörde , und jener des Dr . Josef
Porzer , Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der mit¬
beteiligten Gehilfenkcankenkassa der Genossenschaft der Gastwirte in Wien zu
Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.
DaS k. k. Handelsministerium hat einvernehmlich mit dem k. k.

Ministerium des Innern mit dem Erlaß vom 2 . März 1800 , Z . 8478 , dem
Rekurse der Genossenschaft der Gastwirte in Wien gegen die Entscheidung der
Statthalterei daselbst vom 22 . September 1897 , Z . 62726 , mit welcher unter
Behebung des Bescheids des magistratischen Bezirksamts für den II . Bezirk
in Wien vom 19 . April 1897 , Z . 78483 , ausgesprochen wurde , daß Albert
Bader,  verpflegt vom 8 . September bis 23 . Oktober 1895 im k. k. Wiener
Allgemeinen Krankenhause , infolge seiner Verwendung als Aushilfskellner im
Gastgewerbe der Amalia Swoboda,  Wien , k. k. Prater Nr . 26 , Mitglied
der genossenschaftlichen Krankenkassa war , Folge gegeben und die Entscheidung
der Statthallerei behoben , weil der Genannte in dem bezeichueten Gast¬
gewerbe in der kritischen Zeit nicht regelmäßig , sondern nur in besonderen
Bedarfsfällen für einzelne Tage verwendet wurde und vermöge dieser vorüber¬
gehenden Beschäftigung nicht als Hilfsarbeiter im Sinne des Z 73 der Ge¬
werbeordnung und somit auch nicht als Mitglied der rekurrierenden genossen¬
schaftlichen Krankenkassa angesehen werden konnte.

Hiemit wurde zugleich der erstinstanzliche Bescheid des magistratischen
Bezirksamts wieder in Kraft gesetzt, womit ausgesprochen worden war , daß
Alberr Bader  in Gemäßheit der HZ 1,11 und 13 des Gesetzes vom 30 . März
1888 , R .-G .-Bl . Nr . 33 , zur Zeit der Spitalsausnahme Mitglied der Wiener
Bezirkskrankenkassa war.

Gegen die zitierte ministerielle Entscheidung ist die vorliegende Be¬
schwerde der Bezirkskrankenkassa in Wien gerichtet , welche an der Auffassung
festhält , daß der genannte Aushilfskellner infolge seiner Verwendung in dem
bezeichueten Wirtsgeschäfte allerdings Mitglied der Gehilfcnkrankenkassa der
Genossenschaft der Gastwirte in Wien geworden sei und demzufolge nicht bei
der Bezirkskrankenkassa versichert war . Diese Aufstellung wird damit be-

, gründet , daß Albert Bader  in dem Gastwirtsgewerbe der Amalia Swoboda
als Kellner beschäftigt war , daß die Beschäftigung desselben , nämlich die Be¬
dienung von Gästen , bei der Art des erwähnten Unternehmens eine unbe-

^ streitbar regelmäßige , das ist regelmäßig wiederkehrende und rein gewerbliche
! war , und daß Kellner bei Gastwirtsgewerbcn nicht nur ausnahmsweise , sondern

regelmäßig in Verwendung stehen . Mit Rücksicht darauf könnte es nicht
j zweifelhaft sein , daß der Genannte ungeachtet seiner nur vorübergehenden

Verwendung in der früher gedachten Eigenschaft im Sinne des H 73 der
Gewerbeordnung als ein gewerblicher Hilfsarbeiter anzusehen war und somit

^ durch den Eintritt in die gedachte Beschäftigung die Mitgliedschaft zur genossen-
^ schastlichen Krankenkassa erworben hat . (H 121 der Gewerbeordnung .)

Nach Maßgabe der von der Administrativbehörde durch Einvernahme
des Albert Bader  und des Geschäftsführers der Amalia Swoboda  ge¬
pflogenen Erhebungen muß als festgestelOer Tatbestand angesehen werden,
daß Albert Bader  von Mitte August 1895 bis zum Spitalseintritt , ansonst

j beschäftigungslos , an den Samstagen , Sonntagen und Feiertagen , dann an
I einzelnen anderen Wochentagen , wenn in dem Gasthause Versammlungen

abgehalten wurden , als Aushilfskellner in . dem Wirtsgcschäfte der Amalia
Swoboda  verwendet wurde , ohne daß über diese tatsächlich nur von Fall
zu Fall stattgehabte Verwendung des Genannten eine vorherige Vereinbarung

I getroffen war.
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Aus Grund diescs Thatbestands vermochte der Gerichtshof der Auf¬
fassung der Beschwerdesührung nicht beizntreten.

In Z 73 der Gewerbeordnung werden sub !!t . a (Gehilfen ) auch
Kellner besonders erwähnt . Daraus folgt natürlich nicht , daß etwa jeder,
der allenfalls nach seiner Berufs - oder Lebensstellung mit dieser Bezeichnung
benannt werden kann , ein gewerblicher Hilfsarbeiter (Gehilfe ) im Sinne der
Gewerbeordnung sei, sondern das Gesetz bezeichnet nach seinem wortdentlichcn
Texte als gewerbliche Hilfsarbeiter nur solche Arbeitspersonen , welche bei
Gewerbsunternehmungen in regelmäßiger Beschäftigung stehen . Die Beschwerde
gibt dem von dem Gesetz gebrauchten Ausdrucke „ regelmäßig " eine dem Ge¬
setze nicht entsprechende Bezeichnung . Nach dem zitierten Wortlaut des Ge¬
setzes ist es nicht entscheidend , ob die Verrichtungen , welche die betreffende
Person versteht , in dem gewerblichen Unternehmen , in welchem die Person
beschäftigt wird , regelmäßig geschehen nnd auch nicht , ob diese Verrichtungen,
sei es in dem speziellen Gewerbsunternehmen oder in dem betreffenden Ge¬
werbe überhaupt , regelmäßig durch Hilfsarbeiter versehen werden . Sondern
darauf kommt es an , ob die bestimmte Person , um die es .sich handelt , in
dem Gewerbsunternehmen , beziehungsweise in dem Gewerbe in regelmäßiger
Beschäftigung steht.

Es ist nun , um sofort von einer weiteren Einwendung der Beschwerde
zu sprechen , zwar richtig , daß die Ausdruckweise „in regelmäßiger Beschäfti¬
gung stehen " zunächst auch eine gewisse Andaner dieser Beschäftigung anzu¬
deuten oder zu involvieren scheint. Wenn aber die Beschwerde anssührt , daß
die dauernde Beschäftigung des einzelnen Individuums in einem gewerblichen
Unternehmen nicht als Requisit für den Charakter eines gewerblichen Hilfs¬
arbeiters gefordert werden könne , weil sonst das Gesetz sagen müßte , bei
welcher Dauer der Beschäftigung dieses Requisit gegeben sei, so kann darauf
nur erwidert werden , daß das Gesetz nicht von einer dauernden Beschäftigung
spricht , daß auch die vorliegenden Entscheidungen der Behörden diesen Aus¬
druck nicht gebrauchen , nnd daß die Frage , ob eine Arbeitsperson in einem
gewerblichen Unternehmen , beziehungsweise in einem Gewerbe als in „regel¬
mäßiger " Beschäftigung stehend anzusehen sei, auf Grund der betreffenden
Umstände und Verhältnisse der Entscheidung in jedem einzelnen Falle Vor¬
behalten bleiben muß . Was nun den vorliegenden Fall betrifft , so mag noch
Vorausgeschick! werden , daß nichts vorliegt , daß das Gastwirtsgewerbe der
Amalia Swoboda  etwa nur an jenen Tagen betrieben worden wäre , an
welchen Albert Bader  daselbst aushilfsweise Kellnerdieuste versah . Der Ge¬
richtshof hatte daher auch keinen Anlaß , die Frage zu erörtern , ob, wenn
dies etwa der Fall gewesen wäre , diesem Umstande eine Bedeutung für die
Entscheidung in der Sache zukäme . Jedenfalls kann unter den obwaltenden
Umständen , da Albert Bader,  wie erwähnt , ansonst beschäftigungslos , in dem
Gastgeschäft der Amalia Swoboda  nur ab und zu, das eine und anderemal
ans besonderem Anlaß , zur aushilfsweisen Verwendung sich verdang , be¬
ziehungsweise herangezogen wurde , weder gesagt werden , daß er in dem be¬
zeichnten speziellen gewerblichen Unternehmen , noch daß er im Gastwirts¬
gewerbe überhaupt in regelmäßiger Beschäftigung stand . Seine Beschäftigung
in dem Gewerbe war vielmehr mit seinem Willen und beabsichtigterweise eine
durchaus unregelmäßige , das ist also das Gegenlheil einer regelmäßigen Be¬
schäftigung , ja sie muß sogar als eine ausnahmsweise bezeichnet werden , da
der Genannte während der betreffenden Zeitperiode jedenfalls an der großen
Mehrzahl der Tage in dieser Beschäftigung nicht gestanden ist. Hienach kann
aber Albert Bader  nicht als bei der Gehilfenkrankenkassa der Genossenschaft
der Gastwirte in Wien versicherungspflichtig angesehen werden (Z 121 der Ge¬
werbeordnung ). Wenn seitens der Befchwerdesührung bei der öffentlichen
mündlichen Verhandlung angeführt wurde , daß nach A 4 der genehmigten
Statuten der genannten Gehilfenkrankenkassa auf solche Personen , welche bei
den Genossenschaftsmitgliedern nur in anshilfsweiser Verwendung stehen, bei
der Krankenkassa anzumelden seien, und daß Albert Bader,  wenngleich der¬
selbe in dem Gastgewerbe der Amalia Swoboda  nur in aushilfsweiser Ver¬
wendung stand , jedenfalls zufolge dieser Bestimmung der Statuten Mitglied
der Gehilfenkrankenkassa war , und wenn weiters angeführt wurde , daß der
Genannte vor seiner Verwendung in dem gedachten Gewerbsunternehmen in
der Prater -Restauration des Josef Haller , und zwar in der Zeit vom
15 . Juli bis ungefähr Mitte August 1895 als sogenannter Aushilfskellner
ausgenommen war , daß derselbe somit schon infolge dieser seiner letztgedachten
Verwendung im Gastwirtsgewerbe Mitglied der genossenschaftlichen Kranken¬
kassa geworden sei und diese Mitgliedschaft und mit derselben das Recht auf
die Besserleistungen nach Z 5 der Statuten dieser Krankenkassa durch einen
Zeitraum von zwei Monaten behalten habe , so stellt sich die erstgedachte Ein¬
wendung als hinfällig dar , weil statutarische , mit dem Gesetz im Wider¬
spruch stehende Bestimmungen keine Rechtswirksamkeit erlangen können , die
zweite Einwendung aber hatte der Gerichtshof darum nicht zu berücksichtigen,
weil dieselbe weder im administrativen Verfahren , noch in der schriftlichen
Beschwerde vorgebracht wurde.

Die Beschwerde war demnach als unbegründet abzuweisen.

«.
Zentralblatt für die Eintragungen in das

Handelsregister.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 11 . Februar 1902,

Z . 4614 , Mag .-Abt . XVIs , 1462 sx 1902:
Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom II . Jänner 1902,

Z . 117 , ist das Zentralblatt für die Eintragungen in das Handelsregister,

dessen Schaffung bereits seit längerer Zeit den Gegenstand von Verhandlungen
der beteiligten Zentralstellen bildete , mir Jänner 1902 durch das k. k. Handels¬
ministerium im Verlage der Hof - und Staatsdruckerei zur Ausgabe gelangt.

Das „Zentralblatt " wird wöchentlich einmal , an jedem Freitag erscheinen
und neben den handelsgerichtlichen Firmaprotokollierungen auch kurze Mit¬
teilungen Uber Eintragungen »nd Löschungen von Erwerbs - und Wirlschafts-
genossenschaften , sowie über die Eröffnung und Aufhebung aller (kaufmännischer
und nichtkaufmännischer ) Konkurse enthalten und durch ein alle Firmen um¬
fassendes , am Schluffe eines jeden Halbjahres erscheinendes Register und durch
Verweisungen auf frühere Kundmachungen hinsichtlich derselben Firma im
„Zentralblatte " den möglichsten Grad von Übersichtlichkeit und Handlichkeit zu
erreichen trachten.

Der Pränumerationspreis beträgt vier (4) Kronen jährlich ; Pränumera¬
tionen sind an den Verlag der k. k. Hof - und Staatsdruckerei in Wien , I . ,
Singerstraße 26 , zu richten.

Unter Hinweis auf den h. 8. Zirkular - Erlaß vom 9. Dezember 1901,
Z . 113365 , werden hievon alle Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich,
der Magistrat in Wien , dann die Stadträte in Waidhofen a. d. Mbs und
Wiener -Neustadt unter Anschluß eines Exemplares der Bezugs - Einladung und
einer Probenummer des Blattes mit dem Bemerken verständigt , daß weitere
Exemplare des Zirkulares und der Probenummer seitens der Behörden von
der k. k. Hof - und Staatsdruckerei in Wien kostenlos bezogen werden können.

7 .

Unzulässigkeit der Einstellung eines bereits einge¬
leitete » Strafverfahrens ohne Enderkenntnis.

Erlaß der k. k. n .-v. Statthalterei vom 21 . Februar 1902,
Z . 10945 , Mag .-Abt . XVII 1636 ox 1902:

Die k. k. n .-ö. Statthallerei findet Uber den Rekurs des N . N . , Gas-
tind Wasserleitungs -Installateur in Wien , gegen den Bescheid des magistratischen
Bezirksamtes für den XVIII . Bezirk vom 8 . August 1901 , Z . 28531 , mit
welchem dem Genannten aus Anlaß eines von ihm bewirkten Einbaues einer
mittels Dampfkraft betriebenen Pumpe (Pulsometers ) , sowie aus Anlaß eines
Falles des Ausziehens zweier außer Betrieb gesetzter Brunncnröhren bei Her¬
stellung einer Wasserleitung unter Strafandrohung aufgetragen wurde , derlei
in den Berechtigungsumfang einer anderen Gewerbes fallende Arbeiten in
Hinkunft zu unterlassen , den angefochtenen Bescheid als ungesetzlich zu beheben.

Zur Begründung dieser Entscheidung wird einerseits bemerkt , daß mit
Rücksicht auf Z 36 , ul . 2 der Gewerbeordnung die Gewerbebehörden I . Instanz
überhaupt nicht zuständig sind , Zweifel über den Umfang einer Gewerbe¬
berechtigung durch Entscheidungen zu beseitigen , sondern die Entscheidung der
Politischen Landesbehörde cinzuholen haben . Dort , wo solche Zweifel als ge¬
geben nicht erachtet werden , haben die Gewerbebehörden I . Instanz , falls eine
Überschreitung der Gewerbeberechtigung vorliegt , die Strafamtshandlung nach
dem VIII . und IX . Hauptstücke der Gewerbeordnung einzuleiten und durch¬
zuführen , eventuell gegenüber dem zur Verantwortung gezogenen Beschuldigten
mit einem lossprechenden Erkenntnisse vorzugehen , keineswegs aber das ein¬
mal von amtswegen eingeleitete und durch die Einvernahme des Beschuldigten
bis zur mündlichen Strafverhandlnng im Sinne des Z 147 der Gewerbe¬
ordnung gediehene Strafverfahren ohne Enderkenntnis einzustellen.

8 .

Gewerbe -Eniziehung wegen strafgerichtlicher Ver
urteilnng nach 8 >38 , lit . r» G .-O.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 28 . Februar 1902,
Z . 15844 (Mag .-Abt . XVII 1738 sx 1902 ) :

Es ist vorgekommen , daß seitens der Gewerbebehördeu I . Instanz nach
Verurteilungen von Gewerbetreibenden wegen Verbrechen , wenn auch das
erkennende Gericht ohne Aufschub gemäß Z 30 des Strafgesetzes die Mit¬
teilung gemacht batte , erst nach Verlauf von Jahren auf Grund des Z 138,
lit . a. mit der Gewerbe -Entziehung für immer oder auf eine begrenzte Zeit
vvrgegangen wurde.

Infolge Erlaßes des k. k. Ministeriums des Innern vom II . Februar
1902 , Z . 2468 , werden nun die k. k. Bezirkshauptmannschaften , der Wiener
Magistrat (Abt . XVII ) mit seinen Bezirksämtern , dann die Stadträte in
Wiener - Neustadt und Waidhofen an der Dbbs beauftragt , in solchen Fällen
bei Handhabung der Bestimmungen des Z 138 , lit . s, der Gewerbeordnung
die Amtshandlung unmittelbar  nach der strafgerichtlichen Verurteilung
durchzuführen.

Sollte seitens eines Gerichtes die durch Z 30 des Strafgesetzes vor¬
geschriebene Mitteilung der Strafakten etwa einmal unterlassen werden , so
wäre hierüber zu berichten.

1*
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Das Recht der Einsprache gegen die verweigerte
Zuerkennnng der Begünstigung der Einteilung in
die Ersatzreserve steht den Vertretern der militärische»

Interessen nicht zn.
Zirkular -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 6. Mürz 1902,

Z . 20031 (Mag .-Abt . XVI , Z . 1826 ex 1902 ) :
Aus Anlaß eines speziellen Falles hal das k. k. Ministerium für

Landesverteidigung mit dem Erlaß vom 22 . Februar 1902 , Nr . 45562II
er 1901 , im Einvernehmen mit dem k. und k. Reichs -Kriegsministerium er-
öffnet , daß dem Vertreter des Heeres und der Landwehr , beziehungsweise
der Ergänzungsbezirks -Kommauden das — lediglich zur Wahrung der mili¬
tärischen Interessen geschaffene — Recht der „ Einsprache " gegen die politischer-
seits verweigerte Anerkennung der Begünstigung der Einteilung in die Ersatz¬
reserve nach den ZZ 31 bis 34 des Wehrgesetzes nicht zusteht.

Ebensowenig ist eine solche Meinungsverschiedenheit nach den Bestim¬
mungen des Z 3 : 3 der Wehrvorschriften 1. Teil auszutragen , weil es sich
hiebei nicht um Angelegenheiten handelt , hinsichtlich welcher die Überein¬
stimmung zwischen den Ergänzungsbehörden erster Instanz hergestellt werden muß.

Dieser Erlaß ergeht an alle Bezirkshanptmannschasten in Niederösterreich,
den Wiener Magistrat (Abteilung XVI ), alle magistratischen Bezirksämter
in Wien , die Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Mbs.

I«.
Nichtberechtigung der Hoteliers und Fremden-
beherberger zum Halten von sogenannten Haus¬

tapezierern.
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat sich laut Erlasses vom 8 . März 1902,

Z . 19627 (Mag .-Abt . XVII/1844 ), zu einer Entscheidung im Sinne des ß 36,
Abt . 2 der Gewerbeordnung hinsichtlich der Frage , ob Fremdeiibehcrberger als
solche auch zum Halten von Haustapezierern berechtigt seien , nicht bestimmt
gefunden , weil es keinem Zweifel unterliegt , daß eine Befugnis im Sinne
des ß 16 , Punkt n der Gewerbeordnung , zwar die Berechtigung zur Bei¬
stellung , nicht aber auch jene zur handwerksmäßigen Erzeugung oder Aus¬
besserung von für die Fremdenbeherbergnng bestimmten Einrichtungsgegen-
ständen in sich schließt.

11
Vorgang bei der Verleihung von Konzessionen für

„alkoholfreie Speiseanstalten ".
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 11. März 1902,

Z . 22877 (Mag .-Abt . XVII 2076 ex 1902 ) :
Der österreichische Verein gegen Trunksucht hat in einer beim k. k.

Ministerium des Innern überreichten Eingabe darauf hingewiesen , daß seitens
einer Gewerbebehörde I . Instanz ein Gesuch um Erteilung der Konzession zum
Betriebe einer sogenannten „ alkoholfreien Speiseanstalt " wegen mangelnden
Lokalbedarfes abgewiesen worden ist, ohne daß hiebei auf den besonderen
Charakter dieses Gewerbebetriebes Bedacht genommen wurde.

Der aus diesem Anlasse vom Verein in Betätigung seiner gewiß zu
billigenden allgemeinen Bestrebungen gestellten Bitte willfahrend , hat der Herr
Ministerpräsident als Leiter des k. k. Ministeriums des Innern mit dem Erlasse
vom 1. März 1902 , Z . 45145 sx 1901 , angeordnet , die Aufmerksamkeit der
Gewerbebehörden darauf zu lenken , daß bei Beurteilung von Gesuchen um
Erteilung von Konzessionen für Speiseanstalten (Z 16 , lit . n G .-O .) , in
welchen ein Ausschank alkoholischer Getränke (Z 16 , lit . o, ä und e) nicht be¬
trieben werden soll, der Natur der Sache nach andere  Gesichtspunkte für die
Prüfung des Bedürfnisses  der Bevölkerung nach Errichtung derartiger
Speiseanstalten sich ergeben , als dies bei Gast - und Schankgewerben im all¬
gemeinen der Fall ist.

Es wird daher Sache der Gewerbebehörden sein , bei Amtshandlungen
hinsichtlich der Konzessionierung von Gast - und Schankgewerben Betriebe mit
oder ohne  Ausschank alkoholischer Getränke streng von einander zu Hallen.

Selbstverständlich wird der Erteilung von Konzessionen für derartige
„alkoholfreie Speiseanstalten " zur Verminderung von Mißbräuchen die sorg¬
fältigste Prüfung der Vertrauenswürdigkeit des Bewerbers vorauszugehen
haben.

Derlei Speiseanstalten sind ferner genau zu überwachen , und wird jede
Überschreitung der erteilten Befugnisse strengstens zu ahnden , eventuell auch
mit der Entziehung der Konzession gemäß Z 138 der Gewerbeordnung vorzu¬
gehen sein.

Erweiterungen der ursprünglichen Konzession auf die Berechtigung zum
Ausschank alkoholischer Getränke find solchen Anstalten grundsätzlich nicht zu
erteilen.

Hievon werden alle politischen Bezirksbehörden in Niederösterreich , darunter
die magistratischen Bezirksämter im Wege der Magistrats -Abteilung XVII
behufs Danachachtung , dann die k. k. Polizei -Direktion in Wien zur Kenntnis¬
nahme verständigt , ebenso auch der eingangs genannte Verein in Erledigung
feiner erwähnten Eingabe in Kenntnis gesetzt.

12 .

Die Gemeinden sind als Drittschuldner gemätz
8 302 der Exekntionsordnnng nicht verpflichtet,
Liber gepfändete Forderungen die im 8 3V ! de

stimmten Erklärnngen abzugeben.
Mit dem Beschluß des k k. Exekntionsgerichts Wien vom 2 . Jänner

1902 , Z . 4295 , wurde der Geineinde Wien in der Rechtssache des R . P ., ver¬
treten durch Dr . S . kontra den städtischen Kontrahenten N . N . im Sinne der
Bestimmungen des Z 301 E .-O . anfgetragen , sich binnen 14 Tagen nach
Zustellung dieses Beschlusses darüber zu erklären:

1 . ob und inwieweit sie die zugunsten des R . P . gepfändete Forderung
des N . N - im Betrag von 3000 X als begründet anerkennt und Zahlung
zu leisten bereit ist;

2 . ob und von welchen Gegenleistungen ihre Zahlungspflicht ab¬
hängig ist;

3 . ob und welche Ansprüche andere Personen aus die gepfändete Forderung
erheben;

4 . ob und wegen welcher Ansprüche zugunsten anderer Gläubiger an
der Forderung ein Pfandrecht besteht ; und

5. ob und von welchem Gläubiger , sowie bei welchem Gericht die ge¬
pfändete Forderung eingeklagt ist.

Dem vom Magistrat gegen diesen Auftrag ergriffenen Rekurs hat das
k. k. Landesgericht Wien in Zivilrechtssachen mit der Entscheidung vom
20 . Jänner 1902 , Z . 32 , Folge gegeben , und den Antrag des betreibenden
Gläubigers R . P . durch Dr . S ., der Gemeinde Wien anfzutragen , sich Uber
die gepfändeten Forderungen zu erklären , abgewiesen.

Dr . S . hat namens seines Klienten R . P . gegen diese Entscheidung den
Revisionsrekurs eingebracht.

Laut des Bescheids des k. k. Exekntionsgerichts Wien vom 11 . März
1902 , Z . 4295 , hat jedoch der k. k. Oberste Gerichtshof diesem Revisions-
rekurs zufolge Entscheidung vom 26 . Februar 1902 , Z . 2195 , keine Folge
gegeben und den Beschluß des Rekursgerichls in der Erwägung bestätigt , daß
der im H 302 E .-O . und gleicher Weise im Z 295 E .-O . vorkommende Aus¬
druck „ unter öffentlicher Verwaltung stehende Fond " sich zweifellos auch aus
das Gemeindevermögen und also auf Gemeinden bezieht , weil nicht der
engere Ausdruck „ staatlicher Verwaltung " gebraucht wird und auch Gemeinden
in öffentlicher Verwaltung stehen , weil besondere Fonde (Zweckvermögen ) auch
in der Verwaltung von Gemeinden stehen können , und es nicht die Absicht
dieses Gesetzes sein kann , solche Fonde , nicht aber die sie verwaltenden Ge¬
meinden selbst von der im Z 301 E .-O . normierten Erklärungspflicht zu be¬
freien , und weil endlich der für diese Befreiung maßgebende gesetzliche Grund,
nämlich die Lffenllich -rechtlich gesicherte zuverlässige Evidenz - und Jnforma-
mationsmöglichkeit über derlei Forderungen in gleicher Weise wie beim k. k.
Ärar auch bei Gemeinden zntrifft . (Mag .-Abt . XXII , Z . 1140 .)

13 .

Abänderung der Bezeichnung des Bezirksgerichts
und Steucramtes Feistritz in Krain.

Verordnung des Justizministeriums vom 16 . Mürz 1902,
R .-G .-Bl . Nr . 55:

Das Bezirksgericht Feiftritz im Sprengel des Landesgerichts Laibach
hat die Bezeichnung „Jllyrisch -Feistritz " zu fuhren.

* -i-
*

Kundmachung des Finanzministeriums vom 8. April 1902,
R .-G .-BI . Nr . 76:

Infolge der mit der Verordnung des „k. k. Justizministeriums vom
16 . März 1902 , R .-G .-Bl . Nr . 55 , verfügten Änderung der Bezeichnung des
Bezirksgerichts Feistritz im politischen Bezirk Adclsberg in „ Jllyrisch -Feistritz"
bat auch das Steueramt mit demselben Amtssitze die Bezeichnung „ Jllyrisch-
Feistritz " zu führen.

14 .

Wagenverkehr in der Dornbacherftratze.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 18. Mürz
1902 , Mag .-Abt . IV . Z . 100745 ex 1901:

Aus Grund des Z 100 des Gemeindestatutes für Wien vom 24 . März
1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17 , wird bestimmt , daß im engen Theile der Dornbacher¬
straße im XVII . Bezirke zwischen den Häusern Or .-Nr . 102 und 120 nur im
Schritte gefahren werden darf.

Übertretungen dieser Anordnung werden mit Geldstrafen bis znm
Betrage von 400 X oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.
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, 5.
Transport von Bier , Wein und Baumaterialien.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 21 . März 1902,
Mag .-Abt . IV , Z . 127044:

Auf Grund der H 100 des Gemeindestatuts für Wien vom 24 . März
1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17 , wird verfügt:

1. Tie im Wiener Gemeindegebicte verkehrenden Bierwagen dürfen
höchstens sogenannte Achter sein . Die Einfahrt in den I . Bezirk ist ihnen nur
dann gestattet , wenn sie mit nicht mehr a!s zwei Pferden bespannt sind.

An den Klammern der oberen Tragbalken dürfen Fässer von mehr als
0 ' 5KI Inhalt nicht eingehängt werden.

Das Doppelhängen der Fässer an den unteren Teilen des Wagens ist
nur dann gestattet , wenn dieselben nicht mehr als 0 ' 6 bl fassen, die dazu ver¬
wendeten Klammern samt den Ringen höchstens 0 22 m lang sind und die
Breite des derart geladenen Wagens 190 m nicht übersteigt . Das Doppel¬
hängen der Fässer an den oberen Tragbalken der Wagen , das Aushängen
leerer Fässer an dem Beilloche und das Anbringen seitlicher Kutschersitze oder
das Sitzen auf de» seitwärts hängenden Bierfässern , sowie das Anfstellen
oder Auflegen von Bierfässern auf dieselben ist strengstens untersagt.

Der Eigenthümer eines Bierwagens ist für jeden aus der mangelhaften
Beschaffenheit desselben oder seiner Beschaffenheit hervorgehenden Schaden
verantwortlich und ersatzpflichtig.

Die in die Innere Stadt verkehrenden Bierwagen haben in dieselbe
spätestens bis 1 Uhr nachmittags einznfahren und bis 2 Uhr nachmittags
herauszufahren.

Da sich der Bierführer von seinem Gespanne nicht entfernen soll , haben
die Brauer entweder für eigene Abträger oder dafür zu sorgen , daß die
Dienstleute des Bestellers beim Ein - und Auskellern der Fässer Hilfe leisten.

Jedes unnötige Anhalten der Bierwagen ist zu vermeiden . Das Auf-
und Abladen der Fässer hat mit tunlichster Beschleunigung zu geschehen.

Die Brauhaus -Inhaber sind nach Verordnung der k. k. n .- ö. Statt¬
halterei vom 15 . Mai 1855 , Z . 18848 , unter persönlicher Verantwortung
verpflichtet , bei der Expcdicruug der Bierwagen unter einem auch den Namen
des Kutschers aufzunehmen oder durch die Bierabträger aufnehmen zu lassen.

2 . Bezüglich des Weintransportes werden folgende Verfügungen ge¬
troffen:

Sobald die Wagen an dem Orte ihrer Bestimmung angelaugt sind , hat
sofort das Abladen oder Abschlauchen der Fässer zu erfolgen . Danach sind
die Wagen sogleich zu entfernen oder in den Hofräumen der Häuser nnter-
zubringen.

Im I . Bezirke ist das Abschlauchei , nnr in der Zeit von 10 Uhr nachts
bis 7 llhr früh gestattet . Während der Tagesstunden ist dasselbe nur aus¬
nahmsweise mit Bewilligung der k. k. Polizei -Direktion in Würdigung be¬
sonderer Gründe zulässig.

3 . Die Zu - und Absuhr von Baumaterialien in den I . Bezirk hat wo¬
möglich in den frühen Morgenstunden zu erfolgen ; insbesondere ist der
Transport von langen Bäumen und Leitern in diesem Bezirk nur in der
Zeit von 10 Uhr nachts bis 7 Uhr früh gestattet.

Übertretungen dieser Kundmachung werden mit Geldstrafen bis zum
Betrage von 400 L oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

Die Kundmachung vom 1. April 1879 , M . - Z . 69945/XV , tritt
außer Kraft.

L«.
Verkehr mit konzentrierter Essigsäure.

Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels
vom 26 . März 1902 , R .-G .-Bl . Nr . 66:

Auf Grund des Z 6 des Gesetzes vom 16 . Jänner 18S6 , R .-G .- Bl.
Nr . 89 ex 1897 , wird bestimmt:

Die konzentrierte Essigsäure (Eisessig , Radikalessig , Essigessenz , das sind
Flüssigkeiten mit einem Gehalt von mindestens 20 Prozent Essigsäure - Hydrat ) ist
von Gewerbetreibenden nur in Gefäßen oder Behältnissen , welche mit einer
deutlichen Aufschrift des Inhalts bezeichnet sind, zu führen und von jeder¬
mann , der dieselbe besitzt, so anfzubewahren , daß sie Personen , von denen
unvorsichtiges Gebaren zu besorgen ist, nicht zugänglich ist.

Im Kleinverkehr ist die konzentrierte Essigsäure nur in gut verschlossenen
Flaschen auszufolgen , die die Aufschrift : „Konzentrierte Essigsäure " oder
„Essig - Essenz " tragen und in auffallender «Schrift die Warnung vor dem
Genuß in unverdünntem Zustand enthalten.

Der Käufer darf zur Empfangnahme der konzentrierten Essigsäure
nur solche Personen ermächtigen , bei welchen unvorsichtiges Gebaren nicht zu
besorgen ist ; auch der Verkäufer darf an Personen , die zu einer solchen Be¬
sorgnis offenbar Anlaß geben , konzentrierte Essigsäure nicht verabfolgen.

Bei Versendungen ist die konzentrierte Essigsäure in gut verschlossenen,
vor dem Ausrinnen vollkommen schützenden Behältnissen sorgfältig zu verpacken
und mit der vorerwähnten Aufschrift zu versehen.

Diese Verordnung tritt sofort in Wirksamkeit.

17.

Nichtzulässigkeit des Offenhaltens vou Geschäfts-
lokalitäteu zum Zwecke des Zeitungs - Verschleißes

während der Zeit der Sonntagsruhe.
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat dem Magistrat , Z . 2246 , Abt . XVII,

mit Erlaß vom 26 . März 1902 , Z . 28777 , in Erledigung des von der Ge¬
nossenschaft der nichtprotokollierten Papier -, Zeichen - und Schreibwarenhändler
Wiens gestellten Ansuchens um Festsetzung der sonntägigen Verkaufsstunden
für die auch mit dem Zeitungs -Verschleiß sich befassenden Geschäftsleute er¬
öffnet , daß nach dem letzten Absatz des Artikel IX des Gesetzes vom 16. Jänner
1895 , R -G .-Bl . Nr . 21 , während der Stunden , in welchen die gewerbliche
Sonntagsarbeit nicht gestattet ist, die bezüglichen für den Verkehr mit dem
Publikum bestimmten Geschäftslokalitäten geschloffen gehalten werden müssen.

Die Berechtigung zum Zeitungs -Verschleiß begründet — ebensowenig
> wie sonstige Verhältnisse des Gewerbeinhabers — auch dann , wenn dieser
^ Verschleiß in den dem Gewerbebetrieb des Lizenzinhabers gewidmeten Ver¬

kaufsräumen ausgeübt wird , kein Recht zum Offenhalten eines gewerblichen
Betriebslokals.

Es ist daher überhaupt unzulässig , eine für den Verkehr mit dem Pub¬
likum bestimmte gewerbliche Betriebs - beziehungsweise Verkaufsstätte in der
Zeit der Sonntagsruhe — selbst wenn dies nur zum Zweck des Zeitungs-
Berschleißcs geschehen sollte — offen zu halten , weshalb auch eine Ver¬
fügung in dem von der Genossenschaft beantragten Sinn nicht getroffen

! werden kann.
18 .

Voraussetzungen der Anwendung der im Z 138
der Gewerbeordnung , Punkt I», vorgesehenen Strafe

der Gewerbe -Entziehung.
Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 3. April 1902,

Z . 31391 (M . B .-A. II , 6644 ex 1902 ), an das Magistratische
Bezirksamt für den II . Bezirk:

Die k. k. n .- ö. Statthalterei findet über den Rekurs des N . N . gegen
das d. ä . Erkenntnis vom 15 . März 1902 , Z . 5201 , mit welchem dem Ge¬
nannte » anläßlich seiner mit Urteil des k. k. Bezirksgerichts . .
vom 14 . Juni 1901 wegen wiederholter Übertretung des Z 343 St .- G . er¬
folgten Bestrafung unter Berufung auf Z 138 , Punkt b der Gewerbeordnung
die Strafe der immerwährenden Entziehung des Zahntechnikergewerbes im
Standorte Wien . auferlegt wurde , das angesochtene Erkenntnis
als ungesetzlich von Amts wegen zu beheben.

Gründe:
Die Anwendung der im Punkted des Z138 der Gewerbeordnung vorge-

! scheuen Strafe hängt vor allem davon ab , daß der zu Bestrafende wegen Nicht¬
beachtung gerade der auf die Ausübung seines Gewerbes bezüglichen Vor¬
schriften bereits wiederholt bestraft worden sei, und dann , daß die Ahndung
jener Übertretung , wegen welcher die Strafe zur Anwendung gelangt , der
Gewerbebehörde überhaupt zukommt.

Keine dieser Voraussetzungen trifft hier zu.
Denn H 343 des Strafgesetzes ist keine nur für eine bestimmte Art von

Gewerben geltende Vorschrift , gilt vielmehr auch für Personen ohne irgend¬
welche Gewerbebefugnis ; daß aber die Gewerbebehörde zur Verfolgung einer
solcher Übertretung überhaupt nicht zuständig ist, bedarf keiner weiteren Er¬
örterung.

Die Frage jedoch, ob wegen strafgerichtlich geahndeter Handlungen die
Gcwerbeentziehung nach Z 138 , Punkt a der Gewerbeordnung oder eventuell
nach Punkt o dieses Paragraphen verfügt werden darf , ist gegebenenfalls nur
im Sinne eben dieser Bestimmungen zu entscheiden.

Die Beilagen des Berichtes vom 23 . März 1902 , Z . 5901 , folgen mit
dem Aufträge zurück , von dieser Entscheidung den Rekurrenten unverzüglich
in Kenntnis zu setzen.

1 «.

Sachverständige bei Enteignungen zn Eisenbahn¬
zwecken.

Die k. k. n .-ö. Statthalter « hat mit dem Erlaß vom 4 . April 1902,
Z . 31933 , die gemäß Z 24 des Gesetze? vom 18 . Februar 1878 , R .-G .-Bl.
Nr . 30 , für das Jahr 1902 ausgestellte Liste derjenigen Sachverständigen,
welche in Fällen der Enteignungen zum Zweck der Herstellung und des
Betriebs von Eisenbahnen im Sprengel des k. k. österr . Oberlandesgerichts,
d. i. in den Erzherzogtümern Österreich unter und ob der Enns und im
Herzogtum Salzburg beizuziehen sind , übersendet . In dieser Liste sind folgende
Persönlichkeiten mit dem Wohnsitz in Wien namhaft gemacht und daher bei
Enteignnngsverhandlungeii im Wiener Gemeindegebiet , beziehungsweise im
Amtssprengel des Wiener Magistrats als politische Behörde I . Instanz bei¬
zuziehen:

Adametz  Karl , Gülerschätzmeister , III ., Hetzgaffe 23.
Brenner  Joses , Ritter v., Gutsbesitzer und Pächter , IV ., Tanbstummen-

gassc 6.
Eberl  Adolf , Domänen -Ober >Direktor i . P ., III ., Hörnesgaffe 24.
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Feistmantel Rudolf , Ritter v., .Witer -Direklor i. P . und Güterschätz-
meister , XIII ., Laiuzerstraße 53.

Fischer Marlin, Gärtner, XI.. Kaiser,Ebersdvrfersträhx-M - ,',' istziK
A -Gerl  Heinrich, Architekt, I , HiMMelpfoxtgaffe--9. ^ . -

Glafancr  Johann , WirtschaslKbesitzee, jllj ..-Glasauergasse 34.
Görlsch Johann, Baumeister,- 1V>. SchhumbtMertMe: H.
Greiner  Ferdinand . Wirtschaftsdesitzer, XIX,  Greincrgaise 36.
Grlinbeck Sebastian , Weinschenkei und Haüshesitzer, XVII , Heinalser

Hauptstraße 68.
Gschwandner  Johann , Baumeister und Realitätenbcsitzer, XVII .,

Hernalscr Hauptstraße 37.
Halia  Adolf , gräflich Tranttmansdorffffcher Generäl - Domänen - In¬

spektor, IV , Favoritenstraße 20.
Hauck Franz , Forst !,äuiiker und Ökonom, II ., Anssiellnngsstraße 2l.
Hölzl  Leopold . Gemeinderat , Hauseigentümer und Weinhauer , XIX .,

Sieveringe -straße 110.
Kapp  Karl , Siadtzimmermeister und Vorsteher der Genossenschaftder

Stadtzimmermeister , III,  Petrnsgaffe 1.
Kellner  Karl , gräflich Hoyos'scher Forstmeister, IV., Schäffergasse 17.
Koller  Michael , Milchmeier und Hausbcsitzer, X., Buchengasse 40.
Krousky  Adolf , behördlich autorisierter Zivil - Ingenieur , XV., Zinck-

gasse 5.
Machts Ferdinand , Wirlschastsrat und landesgerichtlicher Güterschätz-

mcister, XVIII , Währingergiirtel 39.
Mayerhofer  Josef , Gärtner und Grundbesitzer, XI , Dorsgasse 9.
Müller  Josef , behördlich autorisierter und beeideter Zivil -Ingenieur,

XVIII ., Währing !rgürtel 39.
Neumayer  Theodor , Baumeister,- ! ., Schottengasse 7.
Pernfuß  Heinrich , Güterschätzmeister, XVIII , Gymnasiumstraße 15.
Prager  Karl . Wrrtschaflsbesitzer,. XVIII , Gersthoferstraße 111 . ^
Reinagl  Leopold , Güter - Jnspektor und Hausbesitzer, III .,, Hörnes-

gasse 24.
Reinharl  Johann , Stadlbanmeister , VIII , Piaristengasse 47.
Rohaczek  Ignaz , k. k. Baumeister im Eisenbahnministerium, XVII,

Hervalser Hauptstraße 112.
Schlierholz  Gustav , Architekt und Baumeister , I , Mölkerbastei 14.
Schönbichler  Kart , Baumeister, V., Wienstraße 77.
Seitz Josef , Zivil -Ingenieur und Hausbesitzer, XX ., Wolfsangasse 4.
Spitaler  Paul , Landtags -Abgeordneter, Grundbesitzer und Bezirks¬

vorsteher, III , Rennweg 73.
Steinmetz  Johann , Baumeister , Grund - und Weingartenbesitzer, XVII,

Tornbacherstraße 85.
Straßer  Franz , Bürger und Hausbesitzer, XX., Wallensteinstraße 80.
Weese  Franz , Baumeister, XVII , Klampflberggaffe 401.
Wich v. d. Reuth  Julius , Bevollmächtigter der fürstlich Balthyany ' schen

Generalpachtnng , X., Lcebgasse 18.
Zagorsky  Anton , Baumeister, XVI ., Thaliastraße 80
Zeiningcr  Ferdinand , Wrrtschaftsbesitzer, XII , Hetzendorferstraße 111.
Zierer  Leopold , Wirtschaftsdesitzer, XII ., KhleSIPIatz 8.

(Mag .-Abt. V, Z . 1695 ex 1902.)

Ä«.
Verbot des Verkaufs von Milch nach nicht

metrischem Maße.
Kundmachung des Wiener Magistrats vom 4. April 1902,

Mag.-Abt. IX, Z. 1566:
Es ist zur Kenntnis der k. k. Regierung gelaugt, daß in manchen

Gegenden entgegen den Bestimmungen der Maß - und Gewichtsordnung noch
immer die Milch nach alten, nicht metrischen Maßen verkauft wird.

Zufolge Erlaß des k. k. Handelsministeriums vom 6. März 1902,
Z . 964, beziehungsweise Erlaßes der k. k. u.-L. Statthalterei vom 23. März
1902, Z . 26323 . werden sowohl die Milchyroduzenten als auch die Konsumenten
aufmerksam gemacht, daß die Bestimmungen des Artikels V der Maß - und
Gewichtsordnung vom 23. Juli 1871 . R .-G.-B ! Nr . 16 ox 1872, wonach im
öffentlichen Verkehr das metrische Maß und Gewicht ausschließlichanzuwenden
ist, auch auf den Milchverkauf Anwendung finden, daß daher jeder ander¬
weitige Verkauf von Milch insbesondere nach der allen „Maß " als Über¬
tretung des obigen Gesetzes nach Artikel VI desselben geahndet wird.

2L.
Die Vcrpflegsgebührcn in den Krankenhäusern

Ungarns.
- 1.

Verzeichnis der für die Staats -Heilanstalten, ferner die
Staats -, Landes- und öffentlichen Krankenhäuser Ungarns pro
1902 festgesetzten täglichen Verpslegsgebühren:

I . Staats - Heilanstalten.
X. Staats -Krankenhäuser.

1. König! ung . Krankenhaus in Preßburg , und zwar : Extra-Abteilung
5 X, Inländer 1 X 60 ü, Ausländer 1 X 74 ü.

2. König! n»g. Staats -Krankenhims in Marosväsärhely 1 X 60 d.
3. König! ung. Staats -Augenspital ' in Braffö I X 12 k.

.U 'sHnIWtkrMrnHivchOlffp ' wIin Szegedi» . 1 X 82. k .»>
5. König! ung . Trachomfpital in Perlak 1 X.

sVil6, König! ung . -TrachomspiloliniZsolya 1 X. - .----'s.- et.V-i ' x
7. König! ung . Trachomspital in O -Becse I - X. - .
8 . König!, »ng . Trachomspital in Zsablya 1' X. -II ' ' ?

.. 9. Polizeigefangenen-Kraukenhaus in Budapest I X 74

L . Slaats -Jrrenanstalten.
10. König! ung . Staats -Irrenanstalt in Blldapesi-Leopoldsfcld, und zwar:

Extra -Abteilung 10 X, I. Klaffe 6 X, II Klaffe 3 X, lila  Klaffe I X 60 ü,
IH . b Klasse l ' X 40 ü.

11- König!, ung . Skaäks-Jrrenanstält iü Bndapest-Engelzfeld , Und zwar:
II . Klasse 3 X,' III . Klaffe 1 X 40 ü. - ^

12. König!, ung . Staats -Irrenanstalt in Nagyszeben, und zwar : I . Klaffe
6 X, II Klaffe 3 X, III Klasse 1 X 40 ü.

13. König! ung . Staats -Irrenanstalt in Nagy-Kallü, und zwar : IIKlaffe
3 X, III . Klaffe I X 40 ü.

II . Landes - Kranlcnhänser.
14. „Karolinen ' -Landcs-Krankenhaus in Kolozsvär 2 X.

III . Öffentliche Krankenhäuser.
15. In Arad 1 X 52 ü.
16. In Aranyos -Maroth 1 X 10k.
17. In Balaffa -Gyarmat I X 62 k.
18. In Beregszäsz 1 X 64 d.
19. In Beszeercze 1 X 46 k.
20 . In Braffc) 1 X 40 k.
21. In Budapest am linksseitigen Ufer 2 X 58 k.
22 . In Budapest am rechtsseitigen Ufer 2 X 58 k.
23 . In Csikszereda 1 X 8 k.
24. In Debrcczin 1 X 86 k.
25. In Deos 1 X 46 k.
26 . In Döva 1 X 60 k.
27. In Dicsö -Szent -Marton l X 68 k.
28. In Xrseknjvär 1 X 84 k.
29. In Eszlergom 1 X 68 k.
30. In Fehsrgyarmat 1 X 82 k.
31 . In Fehsriemplom 1 X 46 k.
32 . In Fiume 1 X 66 k.
33. In Fogaras 1 X 44 k.
34. In Gyöngyös 1 X 48 k.
35. In Györ 1 X 60 k.
-6 . In Gynla 1 X 68 k.
37 . In Homonna 1 X 40 k
38. In Jäszbereny 1 X 46 k.
39 . In Kaposvär 1 X 62 k.
40. In Kapuvär 1 X 70 k.
41. In Kaffa 1 X 54 k.
42. In Kis-Czell-Kemenyesalja 1 X 86 k.
43. In Kisvärda 1 X 40 k.
44. In Lova 1 X 60 k.
45. In Losoncz 1 X 62 k.
46 . In Makü I X 56 k.
47. In Marczali 1 X 34 k.
48 . In Marmarosßiget 1 X 62 k.
49. In Miskolcz 1 X 94 d.
50. In Mödos 1 X 90 k.
51 . In Mohäcs 1 X 64 k.
52. In Munkäcs 1 X 58 k.
53. In Muraszombat I X 50 k.
54. In Nagy -Becskei ek 1 X 80 k.
55. In Nagy-Enykd 1 X 36 k.
56. In Nagy-Kanizsa 1 X 44 k.
57 . In Nagy-Käroly 1 X 30 k.
58 . In Nagy-Kikinda ! X 52 k.
59. In Nagy-Mihäly I X 66 k.
60. In Nagy -Szeben 1 X 54 k.
61. In Nagy-Szentmiklüs 1 X 52 k.
62. In Nagy-Szöllös 1 X 56 k.
63 . In Nagy -Tapolcsäny 1 X 40 d.
64 . In Nagy -Värad 1 X 60 k.
65 . In Nyiregyhäza 1 X 74 d.
66. In Nyitra 1 X 64 k.
67. In Pancsova 1 X 33 k.
68. In Pöcs 1 X 82 k.
69. In Rimaszumbat 1 X 24 k.
70. In Säior -alja -ujhely 1 X 58 d.
71. In Segesvär 1 X 60 k.
72. In Sepst -Szent -György 1 X 14 k.
73. In Sopron 1 X 56 k.
74. In Szabadka 2 X 14 k.
75. In Szatmär 1 X 44 k.
76. In Szegedin I X 82 k.
77 . In Szegzärd 1 X 30 k.
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->-mitais ) .1 X 86 ü . „! ->: v
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»zvliiol i „Pi ..,92 . ,. ->diK: --V-- . v n--:ü» . -v
^ . . ^ _ emeSvär 1 X 62 n. 'w,cdi»Ip« 4
83, In Torda 1 L 62 ü . ^
84. In Török-Kanizsa I X 68 Ii.
8b. .In Lrencsön 1 L >72 I». ' 2 w: ,'v
86-, In Ungvär I .X. 30 .üx-
87. In Zala -Egttszeg . 1 H 38 ff,
88: JiiZ,lah iX 40 w '
89 In Zsombolya 1 X 36 k
^Kömgl . irnq. Mn . d. Innern ^ A. 23565 VLa ; Mag .-Abt, XXII , 1020

ex 1902.1
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Verzeichnis der für die mit Öffentlichkeitsrecht versehenen
Krankenhäuser Ungarns pro 1902 festgesetzten täglichen Ver --
pflegsgebühren:

1. Städtisches Krankenhaus in Baja 1 I! 58 6.
2 . Städtisches Krankenhaus in Barts « I II 54 5.
3 . Komitats -Kraukenhaus in Beszterczebsnya 1 X 10 5.
4 . Städtisches Krankenhaus in Leszterczebünya 1 X 12 k.
5 . Bezirks -Krankenhaus in Borosjenö 1 X 56 5.
6 . Gemeinde -Krankenhans in Csab I X 50 5.
7 . Gemeinde -Krankenhaus in Csongiüd 1 X.
8 . Städtisches Krankenhaus in Czeglsd 1 X 32 I>.
9 . Städtisches Krankenhaus in Eveijcs 1 X 76 5.

10 . Komitats -Kraukenhaus in Erdöd 1 X 40 ü.
11 . Krankenhaus in Gyerghö 1 X 64.
12 . Städlisches Krankenhaus in Gyulafebervär I X 20 I>.
13 . Städtisches Krankenhaus in Hodmezövüsärhely 1 X 58 k.
14 . Städtisches Augenkrankenhaus in Hodmezöväsärhelq I X 76 k
15 . Komitats -Kraukenhaus in Jpolysäg 1 X 40 l>.
16 . Städtisches Krankenhaus in Karnusebes 1 X 30 li.
17 . Gebär - und Kinderasylhaus in Kaschau 1 X 56 d.
18 . Städtisches Krankenhaus in Kecskcmöt 1 II 64 Ii.
19 . Vereins -Krankenhaus „Rudolf " in Kezdiväisärhely 1 X 12 5.
20 . Städtisches Krankenhaus in Komorn 1 X 32 ü.
21 . Bezirks -Krankenhaus in Körösbünya 1 X 40 5.
22 . Vereins -Krankenhaus in Köszeg 1 X.
23 . Komitals -Kiankenhaus in Liplo -Szentmiklös 1 X 50 d.
24 . Städtisches Krankenhaus in Lngos 1 X 56 5.
25 . Koinitats -Kiankeuhaus in Magyaiüvür 1 I! 52 !i.
26 . Städtisches Krankenhaus in Nagybänya 1 X 40 5.
27 . Gemeindc -KrankenhauS in Nagysomlut 1 II 20 k.
28 . Gemeilide -Krankenhans in Naghszalonia 1 I! 54 5.
29 . Komitats -Krankenhans in Nagyszombat 1 X 50 ü.
30 . Foiids -Krankenhans in Nemctujvär ! X 42 !>.
31 . Gemeinde -Klanienhaus in Orsova 2 X.
32 . Gemeinde -Krankenhans in Roisnpö 1 X 50 !i.
33 . Städlisches Krankenhaus in Sclmazbänya I X 20 Ii.
34 . Gemeinde -Krankenhaus in Siklös I II 46 Ii.
85 . Geineinde -Krankenhaus in Sümeg I X 20 I>,
86 . Koinilals -Kraiikenhaus in Szentes I X 48 Ii.
37 . Krankenhaus „ Menschenfreund " in Szombaihely 1 X 60 ff.
38 . Gebär - Abteilung des Landes - Findelhauses „ Weißes Kreuz " in

Temesvär 1 X 62 ü.
39 . Komitats -Kraukenhaus in Turocz -Szentmartoii 1 X 50 ff.
40 . Graf KLroly ' sches Krankenhaus in Üjpest 2 II.
41 . Städtisches Krankenhaus in Ujvidek 1 X 78 5.
42 . Städtisches Krankenhaus in Veszprim 1 X 26 ff.
43 . Städtisches Krankenhaus in Zenta 1 X.
44 . Städtisches Krankenhaus in Zircz 1 X 20 ff.
45 . Städtisches Krankenhaus in Zombor 1 X 66 ff.
(König !, ung . Min . d Innern , Z . 26424 Via ; Mag . - Abt . XXII,

1041 «r 1902)

!I. UnrmaüvbejUmmMtfen.
81adtra1:

22 .

Spareinlagebücher der Spar - und Vorschnßkasfa
für den HII . Bezirk sind zu Kautionen und Vadien

geeignet.
Der Wiener Stadtral hat in seiner Sitzung vom 3. Dezember 1901,

Z . 11081 (Mag .-Abt . II , Z . 1964 e: 1901 ) , genehmigt , daß den Spar-
einlagebüchern der Spar - und Borschußkassa für den XIII . Bezirk in Wien,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung , die Eignung zu Kautionen
beziehungsweise Vadien im Geschäftsverkehr der Stadt Wien zukommt.

)1ltlliilllü1
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23.

Vorgang bei Prüfung von Wasfermesfern.
Erlar , vr-> ltziagistrals -Direktor -:' M . P reifer  vom 22 . sfr"

bruar 1902 . Mag .-Abl . VI !> 0144 .2 : > r x
Infolge wiederholter Fälle , daß von Bezirksämtern die koittmissioneüc

Prüfung von Wafferweffttn äusgeschriebrn wurde , ohur daß vorher du- Aus¬
schaltung der betreffenden Wassermeffer veranlaßt worden wäbe / weiden di?
Bezirksämter angewiesen , bei der tommilstviiellen Hrüfung von Wasseimesserii.
über Parte,enaiisucheit folgenden Vorgang genau zii beobachten.

' Äkleu . aü -welchen die Pärleien im Sinne ' de4 Z 6 dod Kundmachung'
über die Wasserabaabe ans der Hochquellenleilniig ui» Prüfung eines Wasser-
messcrs aiiiuchk » , sind zunächst der Sladtbnchhaltiiiig zur Äußerung über die
Ursache des Wasserinehrverbraiiches und zur Ansschaliling des Wassermessers,
zu übermiilelii . . . . > -

Erst wenn die Äußerung der Buchhaltung über die erfolgte Ausschaltung
des zu prüfenden Wassermessers ans Bezirksamt gelangt ist, hat letzteres die.
kommissionelle Prüfung des Wassermessels in der städtischen Wassermesser !-,
Probieranstait (III . Bezirk , Giogmarkthalle ) anszuschreiben , von welche -. Amts¬
handlung zu verständigen sind:

1. die Stadlbiichhallnng;
2. die städtische Wassermesser -Probieistalion ; ,
3 . die Partei.
Der Akt ist mit dem über die Prüfung aiifgeliominenen Protokoll an

die Buchhaltung zu leiten . Ans Grund der Bnchhalinngsänßeriiiig sind dann -,
die weiteren Verfügungen im «rinne des § 6 der vorziiierten Kundmachung,
zu treffen.

24

Mitwirkung der mcigistraljschen Bezirksämter bei
der Überwachung des Gewerbeschulbesuchs der

Lehrlinge.
Erlaß des Magistrats - Direktors M . Pr eher  vom

24 . Februar 1902 , Mag .-Abt . XV . 131,02:
Gemäß Z 100 Alinea 3 des Gesetzes vom 23 . Februar 1897 , R - G .-Bl.

Nr . 63 , sind die Lehrberren verpflichtet , ihre Lehrlinge znm Besuch der Ge2
werbeschulen zu verhalten und den regelmäßigen Schulbesuch zu überwachen.
Zur Feststellung , ob die Lehrherrei ! dieser Verpflichtung Nachkommen , Pflegen,
die Ortsschnlräte dieselben vorzuladeu und zur Vorlage des Konlrolbnch es
zu verhallen ; erscheinen diese nicht und steht kein anderes Mittel zur Fest¬
stellung des ordnnilgsinäßige » Gewerbeschulbesuches der Lehrlinge oder Lehr - ,
Mädchen zu Gebot so können sich die Ortsschnlräte an das zuständige
magistratische Beziiksaml mit dem Ersuchen wenden , die allfällige zwangsweise,
Vorführung des Lehrherrn zu veranlassen , und in geeigneter Weise festzu¬
stellen , ob derselbe seiner im Z 100 , Almea 3 eit . lox . ausgesprochenen Pflicht
nachkommt

Einem solchen Ersuchen haben die magistratischen Bezirksämter zufolge
des Magistrats -Direkkions -Erlasses vom 9 , November 1901 , M .-D .-Z . 3108,
zu enksprechen und bei wahrgenommenen Übertretungen die Strafamishandliing
nach den einschlägigen Bestimmungen der Gcwelbeordnnng einziileiken.

Die Gewerdeschul -Koniiiiisston ln Wien hat nun mit Note vom 19 . De¬
zember 1801 , Z . 6432 , bekannigegeben , daß ein magistratisches Bezirksamt in
mehreren derarügen Fällen einfach mitgekeilt habe , der Lehrherr sei über
Vorladiiiig erschienen und habe durch das Konlrolbnch ausgewiesen , daß sein
Lehrling in eine gewerbliche Schule eingeschrieben sei.

Da hiebei wiederholt die Bezeichnung der Schule , welche das bezügliche
Konlrolbnch ausgeferügt hatte , beziehungsweise die Angabe der Adresse der
Schule fehlte , war die Gewerbeschul -Kommission außerstande , die Wahrheit der
Angabe zu prüfen , beziehungsweise den Ortsschulrat in die Lage zu versetzen,
die ' Konirole des Schulbesuchs zu üben , und es mußt « die neuerliche Vor¬
ladung der Partei veranlaßt werden.

Das magistratische Bizirksamt wird daher angewiesen , bei Handhabung
des oben zitierten Magistrats -Direklions -Erlasses gelegentlich der Einvernahme
des Lehrherrn alle zur Konkrole des Schulbesuchs des betreffenden Lehrlings
erforderlichen Daten , insbesondere die genaue Bezeichnung und Adresse der
Schule festziistellen und dem Orisschulrat , beziehungsweise der Gewerbeschul-
KoinnVision mitznieilen.

25

Gewerdcschulbesnch von über 18 Jahre alten
Lehrlingen.

Erlaß des Magistrats -Direktors M . Preyer  vom 28 . Fe¬
bruar 1902 , M .-D . 724:

Laut einer Mitteilung der Gewerbeschul -Kommission in Wien hat ei»
magistratisches Bezirksamt in einem speziellen Falle über die Frage der Ver¬
pflichtung zum Gewerbeschulbesuch -eines Lehrlings, , welcher das 18 . Lebens¬
jahr überschritten , den gewerblichen Fortbildungsunterricht jedoch nicht
mit Erfolg  absolviert hat , folgende Entscheidung getroffen:

2*
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„Über eine von der Gewerbeschul -Kommissio » anher gelangte Anzeige
wurde festgestellt , daß Sie dem bei Ihnen in der Lehre stehenden K. R .,
entgegen den Bestimmungen im 1. und 3 . Absätze des Z 100 des Gesetzes
vom 23 . Februar 1897 , R .-G -Bl . Nr . 63 , die zur gewerblichen Ausbildung
erforderliche Zeit und Gelegenheit durch Berwendung desselben zur Beauf¬
sichtigung der bei Ihnen in Arbeit stehenden Gehilfen entziehen.

Sie haben sich demnach einer Übertretung des Z 100 eit . Is § . schuldig
gemacht und werden gemäß A 133 lit . o, der Gewerbeordnung mit dem
Betrag von 20 X zu Gunsten der genossenschaftlichen Gehilfenkrankenkassa
der Schlosser , eventuell im Falle der Uneinbringlichkeit dieses Strafbetrages
aber mit 48 ständiger Haft bestraft.

Gegen diese Entscheidung siebt der binnen 14 Tagen von dem der
Zustellung nachfolgenden Tage gerechnet beim magistratischen Bezirksamte für
den . Bezirk zu überreichende Rekurs an die k. k. n .-ö. Statchalterei offen.

Begründung.
Der am 21 . Oktober 1883 zu St . in Niederösterreich geborene K . R.

ist am 1. März 1900 nach angeblicher Absolvierung einer dreiklassigcn Volks¬
schule in St . bei dem Schlvfsermeister I . B . i» die Lehre getreten.

Erst am 16 . September desselben Jahres trat der Lehrling in den II . Jahr¬
gang des Vorbereilungskurses für Lehrlinge , X . . Uhlandgafse 1, ein und
erhielt am Schluß des Schuljahres ein vom 7 . Juli 1901 datiertes Zeugnis
mit sehr guten , beziehungsweise guten Noten , aber auch anderseits mit der
Klausel : „zur Freisprechung ungeeignet " .

Am 16 . September 1901 trat R . in den I . Jahrgang der Fortbildungs¬
schule X ., Eugengasse 30/32 ein , besuchte aber gestandenermaßen den Unterricht
nur bis zum 22 . Oktober 1901 , an welchem Tage er vom Meister B ., da
dieser sich auf die Bestimmung des H 75 a der Gewerbeordnung stützte, der
Schule entzogen i wurde . Seit diesem Tage hat R . die gewerbliche Fort¬
bildungsschule nicht mehr besucht und wurde vom Meister auch daran gehindert.

Die Einrede des Meisters , daß die Verpflichtung des Lehrherrn , den
Lehrling zum Schulbesuche zu verhalten , mit vollendetem 18. Lebensjahr
unbedingt aufhöre , stützt sich lediglich aus den Wortlaut des H 75 a der
Gewerbeordnung ohne Rücksichtnahme auf die mit dem Gesetze vom 23 . Fe¬
bruar 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 63 , geänderten Bestimmungen der Gewerbe¬
ordnung.

Die ältere Bestimmung im H 75 a der Gewerbeordnung läßt im
Zusammenhalte mit den neuen Bestimmungen der HZ 99 b und 100 der
Gewerbeordnung nur die Auslegung zu , daß die Verpflichtung des Lehrlings,
die Schule zu besuchen , beziehungsweise die Verpflichtung des Lehrherrn , dem
Lehrling die zum Schulbesuche erforderliche Zeit cinzuräumen , mit dem
vollendeten 18 . Lebensjahr des Lehrlings nur dann endet , wenn den Be¬
stimmungen des H 99b entsprochen worden ist.

Dies trifft im vorliegenden Fall jedoch nicht zu . Mithin ist der
Lehrling R . zum Besuch der gewerblichen Fortbildungsschule verpflichtet , da¬
gegen der Lehrherr B . verpflichtet , dem ersteren die zum Besuche der Schule
notwendige Zeit einzuränmen und den regelmäßigen Unterricht zu über¬
wachen ."

Hievon werden die magistratischen Bezirksämter zur Kenntnisnahme und
Danachachtnng in ähnlichen Fällen in Kenntnis gesetzt.

2 «.

Einführung einer einheitlichen Gebarung bezüglich
der Beiftellung der Kanzlcierfordernisse.

Erlaß des Magistrats - Direktors Moriz Preher  vom
5 . März 1902 , M .-D . 801 :

Uni eine einheitliche und ökouomijchc Gebarung bezüglich der Beistellung
der Kanzle,erfordernisse herbeizuführen , hat vom 1. April 1902 angefangen
die Bestellung derselben in nachstehender Weise zu erfolgen:

1 . Beim gemeinsamen Magistrats - Expedite für
Aktengurten mit Schnalle , Kuverts , Faszikelschnvre , Gummi arabikum,

Kerzen , Oblaten , Postlack , Spagat , Tintenzeuge , Zwirn , Dcucksorten für den
allgemeinen Amtsbedarf.

Die Bestellung der vorstehenden Kanzleierfordernisse mit Ausnahme der
Drucksorten für den allgemeinen Bedarf hat mittels der besonderen weißen
Bestell - und Empfangsscheine in der Regel mouallich einmal einige Tage vor
Eintritt des Bedarfs zu erfolgen.

Eine Abschrift des jeweilig ausgefertigten Bestell - und Empfangsscheins ^
ist zum Zweck der Vergleichung mit der erhaltenen Lieferung zurück¬
zubehalten.

2 . Bei der städtischen Hauptkassa für
Papier.
Dasselbe ist mittels der besonderen blauen Bestell - und Empfangsscheine

zu beschaffen.

3 . Bei der Magistrats - Abteilung XXII für
Messingstempel , Numerateurs , Schreibmaschinen , Stampiglien , Typen¬

kästen , Vervielfältigungs -Apparate.

4 . Bei den Kontrahenten

Aktentaschen über besondere Bewilligung der Magistrats - Direktion,
Briefpapier samt Kuverts (mit Aufdruck ), Buchbinderarbeiten , chemische j

Tinte , Drucksorten inklusive Kuverts für den besonderen Gebrauch ( Papier
von der städtischen Hanplkassa , Kuverts vom gemeinsamen Magistrats -Expedit ) ,
Leuchter , Tinte und Lchreibreguisiten für Parteiengebrauch , Trinkgläser und
Flaschen , Utensilien für Schreibmaschinen (Karbonpapier , Wachspapier und
dergleichen ) .

5 . Im Handeinkauf für

etwaige andere zum allgemeinen Bedarf gehörige Kanzleirequisite » .

Die Rückerstattung des ausgelegten Betrags hat bei der städtischen
Hauptkassa unter Vorlage der Rechnung , welche die Lieferunqsbestätiqnnq zu
enthalten hat , zu erfolgen.

Die vorangeführten Kanzleierfordernifse , sowie die aus den Kanzlei-
p - uschalien zu bestreitenden persönlichen Bedürfnisse der städtischen Angestellten,
wie Bleistifte . Farbstifte , Federn , Federstiele , Heftnodeln , Radiergummi,
Notizblock , Lineal , Streusand , Tinte (schwarze , färbige ) und dergleichen , dürfen
aus den den einzelnen Ämtern gewährten Berlägen nicht mehr bestritten
werden.

Das Stadtbauamt , dessen Beamte mit Rücksicht auf die daselbst be¬
stehenden besonderen Verhältnisse kein Kanzleipauschal erhalten , hat seine
weiteren Bedürfnisse einschließlich der sonst aus dem Kanzleipauschal zu be¬
streitenden Erfordernisse bei den Kontrahenten , beziehungsweise im Hand¬
einkauf zu decken.

Sämtliche Amtspauschalien werde » aufgehoben und bleiben
nur jene für das Präsidialbureau , die Magistrats -Direktion und die Armen¬
institute zur Beschaffung der Kanzleierfordernisse , welche nicht unter Punkt 1,
2 und 3 fallen , aufrecht.

Die nicht in Wien befindlichen städtischen Anstalten und Ämter
(Humanitätsanstalten , Forstämter rc .) haben ihre Kanzleierforderniffe in der
bisherigen Weise zu beschaffen.

27

Instruktion bezüglich der Aktenausscheidnnq in den
Registraturen der magistratischen Bezirksämter.

Erlaß des Magistrats -Direktors M . Preyer  vom 20 . März
1902 , M .-D .-Z . 2118 ex 1900.

Da in den Registraturen der magistratischen Bezirksämter seit ihrer Er¬
richtung keine durchgreifende Akten auss ch ei dun g vorgenommen wurde und
sich in den meisten dieser Registraturen ein Platzmangel bemerkbar macht , finde
ich anzuordnen , daß die Äkteuausscheidung in den magistratischen Bezirks¬
ämtern nunmebr sogleich zu beginnen hat und nach folgenden Grundsätzen
durchzuführen ist.

Im allgemeinen hat sich die Aktenausscheidung auf die zwischen dem
1. Jänner 1892 und 31 . Dezember 1896 eingelangten und seither
registrierten Akten zu erstrecken ; alle auszuscheidenden Akten sind in nach
Registratnrsgruppen geordnete Verzeichnisse zu bringen , welche in der Registratur
zu hinterlegen sind.

Von der Aktenausscheidung bleiben jedoch alle Akten von grundsätzlicher
Bedeutung , von größerer Wichtigkeit , von geschichtlichem oder wissenschaftlichem
Interesse ausgeschlossen . (H 21 der Geschäftsordnung .)

Auch sind die Strafregisterblätter bis auf weiteres ebensowenig wie die
Strafindizes der Vernichtung zuzuführen.

Im einzelnen werden nachstehende Anordnungen getroffen:

Reg . - Gruppe L (Dienstsachen ) : Diese Akten sind nicht aus¬
zuscheiden.

^ck 6 (Wirtschaftssachen ) : Sämtliche zwischen 1892 und 1896 ein¬
gelangten Akten über Miet - und Pachtverhältnisse sind auszuscheiden , wenn
der Bestandvertrag bereits aufgelöst und der Bestandzins entrichtet ist;
biebei hat der mit der Durchführung der Wirtschaftssachen betraute rechts¬
kundige Beamte zu intervenieren.

L. ä 0 (Hundesteuer ) : Sämtliche Akten von 1892 bis 1896 sind
auszuscheiden.

v — s (fremde Gebühren ) : Sämtliche Akten von 1892 bis Ende 1899
sind anszuscheiden.

§ (Bürgerrechtsverleihungen und Gedenksachen ) : Diese
Akten sind nicht ausznscheiden.

L. ä O (Marktpolizeisachen ) : Die Ausscheidung sämtlicher Akten
von 1892 bis 1896 bat zu erfolgen ; die Akten betreffend die Errichtung von
stabilen Ständen sind zu behandeln wie Wirtschaflssachen ; siehe oben aä 6.

Von Viehseuchen - Akten sind aufzubewahren : die Erhebungs-
Protokolle samt allen Beilagen , die periodischen Berichte und die Schluß¬
berichte ; alle übrigen Akten , auch Viehpäffe , verbrauchte Viehpaßhefte und
Zertifikate von 1892 bis 1896 sind auszuscheiden.

X (Kirchensachen und Matrikenwesen ), sowie X— a (Reli-
gionsaustritte ) : Diese Akten sind nicht auszuscheiden.

X — ck (Dispens vom 2 . und 3 . Eheaufgebot und von der
Witwensrist ) : Diese Akten sind nicht ausznscheiden . .
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Lä LI (Mixta ) : Die Aktenausscheidung hat nach Maßgabe des ab-
getanen Gegenstandes unter Zuziehung der mit der Durchführung der be¬
treffenden Agenden betrauten rechtskundigen Beamten zn erfolgen.

dl (Normalien ) : Diese Akten sind nicht auszuscheiden.

L. ä 0 (Schulsachen ) : Diese Akten sind nicht auszuscheiden.

ilä k <Zust ändigkeitsverleihnng en , Bevölkerungswesen,
Dokumentenzustellung rc.) : Sämtliche Akten von 1892 bis 1896 mit
Ansnahmc des Protokollcs und des Erledigungsentwnrfes für die Zustäudig-
keitsverleihung sind ausznscheiden.

(j 1 (öffentliche Beleuchtung ) : Diese Akten sind nicht ans-
zuscheiden.

ä ä (j 3 (Strompolizei ) : Wie aä 0 I.

4 (Feuerpolizei ) : Wie ast (j 1.

ää (j 9 (Straßenpflege ) : Wie aä tj 1.

Xä 11 (Sanitätsmesen ) : Wie ast 0 1.

(j l2 (Bansachen ) : Wie aä (j l.

Lä 17 (Kanäle und Senkgruben ) : Wie aä 0 1.

ä 21 (Straßenpolizei und Schaustellungen ) : Sämtliche
beendete Strafakten von 1892 bis 1896 sind auszuscheiden ; bezüglich der
Schaustellungen gilt das oben aä U gesagte.

L. ä tz 51 (Wasserleitungs - Angelegenheiten ) : Die Akten betreffend
die Anmeldung von Bauwasser und Wasser zum außergewöhnlichen oder
industriellen Bedarf , sowie die Akten betreffend Wassermehrverbräuche von
1892 bis 1896 sind auszuscheiden , wenn der Konto gelöscht und
saldiert ist ; alle anderen Akten sind nicht auszuscheiden.

(j anr : Wie rrä tz 21 (Straßenpolizei ) .

^ ä 8 (Sicherstellungen und Delogierungen ) : Sämtliche Akten
von 1892 bis 1896 sind auszuscheiden , wenn die Objekte ansgc folgt sind.

tlä IV (M ilitärw esen ) : Alle zwischen 1892 und 1896 fallenden Akten
sind ausznscheiden , ausgenommen die Akten , betreffend die Anmeldung der
Stellungspflichtigen , die Ansuchen um Zuerkennung einer Begünstigung in
der Erfüllung der Dienstpflicht , um Enthebung vom regelmäßigen Präsenz¬
dienst im Frieden , beziehungsweise um dauernde Beurlaubung aus Familien¬
rücksichten, endlich Einsprachen gegen abweisliche Entscheidungen betreffs der
eben erwähnten Ansuchen . Bei der Ausscheidung von Akten aus der Negistraturs-
gruppe W hat der Leiter der Konskriptionsamts -Abteilung zu intervenieren.

L. ä IV 1 (Militärtax - Angclegenheitcn ) : Nach Ablauf von je
zwei Jahren sind auszuscherden alle Akten , in denen es sich um Militärtax-
Angelegenheiten von fremden Militärtaxpflichtigen handelt ; nach Ablauf von
je drei Jahren : Abgewiesene Rekurse einheimischer Militärtaxpflichtiger.
Nicht anszuscheideu sind die Akten , betreffend Empfangscheine über die erfolgte
Zustellung von Militärtaxbemessungserkenntnissen an nach Wien zuständige
Militärtaxpflichtige , Militärtaxexekutionsakten samt den bezüglichen Korrespon¬
denzen , Militärtaxwiedervorschreibungs - und Militärtaxabschreibungsakten,
betreffend nach Wien zuständige Militärtaxpflichtige.

L. ä X (Landeskulturakten ) : Diese Akten sind nicht auszuscheiden.

Lä 2 (Krankenversicherungs - Angelegenheiten ) : Auszuscheiden
sind unter de» zwischen 1892 und 1896 eingelangten Akten die Anzeigen der
genossenschaftlichen Krankenkaffen und der Wiener Bezirkskrankenkassa wegen
unterlassener oder verspäteter Anmeldung von Mitgliedern , Ansuchen um Ein-
hebnng rückständiger Beiträge , Ansuchen um Einhebung von Regreßansprüche » ,
Feststellung der Mitgliedschaft zu den Kassen.

(Unfallversicherungs - Angelegenheiten ) : Auszuscheiden sind unter
den zwischen 1892 und 1896 eingelängten Akten alle Unfallsanzeigen , Unfalls-
erhebungen , Betriebsanmeldungen und Einreihungsbescheide (H 18 U.-V .-G -) ;
endlich alle Strafakten wegen unterlassener oder verspäteter Unfallsanzeigen,
Betriebsanmeldung oder Beitragsberechnungsvorlage.

X, 8 und Ass .-(Ko » to -)Zahlen : Auszuscheiden sind nur die
zwischen 1892 und 1896 ciugelangten Gewerbe - und Erwerbsteuerakten , welche
sich auf definitiv abgeschriebene , vollständig saldierte und nicht
mit einer Bernfungs - Kontozahl zusammenhängende Erwerb
steuerkonten beziehen . Alle anderen Gewerbe - und Erwerbsteuerakten sind
in der Registratur zu belassen . Ausgenommen von der in diesem Absatz
erwähnten Ausscheidung bleiben bei allen (freien , handwerksmäßigen und
konzessionierten ) Gewerben:

1 . die Gewerbeanmeldung oder das Konzessionsgesuch , der Erledigungs-
entwurs für den Gewerbeschein oder das Konzessionsdekrek , sowie etwaige
Statthalterei -Erlässe;

2 . Akten über Gewerbeentziehungen und Gewerbezurücknahmen;
3 . von den aus Betriebsanlagen bezughabenden Akten jene Stücke,

welche die Beschreibung und Genehmigung dieser Anlagen enthalten.
Die Ausscheidung der vorerwähnten Akten wird umso weniger Schwierig¬

keiten begegnen , als nach dem Magistrats -Direktions -Erlaß vom 10 . Juli 1900,
M .-D .-Z . 2838 sx 1898 , die Steueramts - Abteilungen ohnehin iu ent¬
sprechenden Zeitabschnitten Verzeichnisse Uber die gelöschten und saldierten
Konten , deren Katasterzahl Weiler vergebe » wurde , vorzulegen hatten.

Unter Benützung dieser Verzeichnisse ist behufs leichterer Durchführung
der Ausscheidung von jeder Registratur über alle zwischen 1892 und 1896
fallenden Konten , bezüglich welcher Löschungs -Anträge vorliegen , ein Ver¬
zeichnis anzulegen und der Sleueramts - Abteilung zur Bestätigung Uber
die erfolgte Löschung und Beisetzung des Ausscheidungsvermerkes , welcher
allenfalls ' mittels Stampiglie „ gelöscht und saldiert " erfolgen kann , zu über¬
mitteln . Bei Anmerkung eines noch nicht beendigten Konkurses auf dem Konto
ist der Ausscheidungsvermerk nicht beizusetzen.

In Hinkunft hat die Sleueramts - Abteilung alljährlich ein Ver¬
zeichnis der gelöschten Konten , welches auf Grund der von Fall zu Fall bei
jeder Löschung zu diesem Zwecke vorzunehmenden Vormerkung anzufertigen ist,
dem Bezirksamt vorzulegen , wodurch die nachträgliche zeitraubende Revision
der Kontobücher entfallen kann.

Die Akten über die Personalsteuern nach dem Gesetz vom 25 . Oktober
1896 , R .-G -Bl . Nr . 220 , find nicht auszuscheiden.

Die Herren Bezirksamtsleiter haben darauf zu sehen, daß die mit dem
Ansscheidungsgeschäft betrauten Beamten ihre Arbeit mit möglichster Raschheit
derart vollziehen , daß dieselbe in vier bis sechs Wochen beendet wird ; hiefür
können Kostgelder ausgerechnet werden , deren Summe nach der in der letzte»
Bezirksamtsleiter . Konferenz getroffenen Vereinbarung mit dem Betrag von
200 X für jedes Bezirksamt festgesetzt wird . Die Herren Bezirksamts-
leiter haben die Konsignationen über diese Kostgelder mit ihrer Unterschrift
zu versehen und der Stadtbuchhaltung zur Adjustierung in der üblichen Weise
zu übermitteln . Auch ersuche ich die Herren Bezirksamtsleiter , dahin zu wirken,
daß der erwähnte Betrag von 200 X wenigstens nicht wesentlich überschritten
wird.

Nach Beendigung der Aktenausscheidung sind die gesammelten , zur Ver¬
nichtung bestimmten Akten oder Amtsbehelfe dem amtlich bestellten Käufer
des Skart - und Korbpapieres (Firma : Anton Moser L Sohn , XVI .,
Grundsteingaffe 20 ) zu übergeben.

Aus der Vorschrift sür den Verkauf des städtischen Skart - und Korb¬
papiers heb - ich folgende Bestimmungen hervor:

Der Ersteber ist verpflichtet , den entfallenden Kaufschilling jedesmal vor
Übergabe des Papiers zu bezahlen . Die Übergabe des Skart - und Korb-
papiers erfolgt in dem Hause , in welchem das Bezirksamt seinen Sitz hat.

I Di - Abfuhr des Papiers hat binnen drei Tagen nach erfolgter Abwage durch
den Ersteher und auf seine Kosten zu erfolgen . Wenn der Ersteher über Auf-

! forderung das ihm zur Verfügung gestellte Papier binnen drei Tagen nicht
übernehmen sollte , so ist die Gemeinde Wien berechtigt , nach fruchtloser schrift¬
licher Aufforderung das Papier anderweitig zu verkaufen und sich für den

; allenfalls erwachsenen Schaden ohne gerichtliche Intervention an der Kaution
und dem übrigen Vermögen des Erstehers schadlos zu halten . Auf einen
etwaigen Mehrerlös hat der Ersteher keinen Anspruch . Von den Folgen der
Terminüberschreitung ist der Ersteher nur dann befreit , wenn er eintretende
Umstände , welche eine Verzögerung der Übernahme befürchien lassen und
deren Beseitigung nicht in seiner Macht liegt , sofort bei ihrem Vorkommen
dem Magistrat schriftlich anzeigt , letzterer diese Behinderung als begründet
erkennt und dem Ersteher aus diesem Anlaß eine Terminverlängerung be¬
willigt.

Der mit der Firma Anton Moser L Sohn vereinbarte Preis beträgt
für Skartpapier 6 X 50 k und für Korbpapier 4 X 50 k per 100 ÜA.

28 .

Überweisung der die zweite Hochquellenleitung be¬
treffenden Angelegenheiten an Magistrats -Sekretär

Dr . August Nüchtern.

Erlaß des Magistrats -Direktors M . Pr et, er vom 27 . März
1902 , M .-D . 970:

Der Herr Bürgermeister hat sich laut Verfügung vom 22 . März 1902,
j kr . 3982 , bestimmt gefunden , dem Magistrats -Sekretär Dr . August Nüchtern

»N p « , » « » « in zu seinen bisherigen Obliegenheiten bis auf weiteres auch
die Durchführung sämtlicher Angelegenheiten zu überweisen , welche sich ans
die zweite Kaiser Franz Josef -Hochquellenwasserleitung beziehen , und zwar
nicht nur der den Bau derselben betreffenden Agenden , sondern auch aller
einschlägigen Rechtsangelegenheiten iu und außer Streitsachen , der Verwaltung
der Hochquellenleitungsgründe und des städtischen Forstbesitzes im Gebiete der
zweiten Hochquellenleilung u . s. w.

Über Ermächtigung des Herrn Bürgermeisters treffe ich zur Durch¬
führung dieser Verfügung nachstehende Anordnungen:

1. Alle gegenwärtig in der Mag .-Abt . VIII anhängigen , die zweite
Hochquellenleitung betreffenden Akten sind dem Magistrats -Sekretär Doktor
Nüchtern mittels Aktenverzeichniffes abzutreten und es ist dies im Geschäfts¬
protokolle der Mag .-Abt . VIII mit den Worten zu vermerken : „ Am / 1902
dem Magistrats -Sekretär Dr . Nüchtern abgetreten ."

2 . Die bei einzelnen Sachverständigen - und Hilfsämtern unerledigt er¬
liegenden Akten der Mag .-Abt . VIII über die zweite Hochquellenleitung sind
mit der schriftlichen Äußerung an diese Abteilung abzugeben , welche lediglich
das RUcklangen im Geschäftsprotokolle zu vermerken und sodann den Akt dem
Magistrats -Sekretär Dr . Nüchtern in gleicher Weise wie aä 1 abzutrcten hat.
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3 . Die vorbezeichneten sowie die weiters einlangenden Akten betreffend
die zweite Hochquellenleitung sind neu zu protokollieren und es ist für diese
Akten ein eigenes Einreichnngsprotokoll , ein eigener Index und eine eigene
Registratur derart zn führen , daß jederzeit die Wiedervereinigung dieser
Agenden mit den im Geschäftsbereiche der Mag .-Abt . VIII verbleibenden er¬
möglicht ist.

4 . Die auf die zweite Hochquellenleitung bezughabenden Eingaben und
Zuschriften sind zu richten : „ An den Wiener Magistrat , Abteilung VIII rr" ,
die bezüglichen Erledigungen sind mit den Worten : „ Vom Wiener Magistrate,
Abteilung Villa " zu fertigen und es ist im Sinne des Z 14 der Geschäfts¬
ordnung als Aktenbezeichnnng die Abkürzung : „ M .- Abt . VIII a . "
zu gebrauchen (z. B . M .-Abt . VIII a 17/02 ) .

5 . Die sämtlichen in der Registratur der Mag .-Abt . VIII erliegenden
Akten über die zweite Hochquellenleitung sind dem Magistrals -Sekretär Doktor
Nüchtern gegen Empfangsschein zu übergeben.

6 . Die vorstehenden Anordnungen haben mit 1. April 1902 in Kraft
zu treten.

SS.

Verlautbarung von Kundmachungeu.
Erlaß des Magistrats -Direktors M . Pr eher  vom 8. April

1902 , M .-D . 1170:

Sämtliche Offeriverhandlungen , Stiftungsausschreibungen , sowie sonstige
Kundmachungen werden gegenwärtig auf den Amlstafeln des neuen , be¬
ziehungsweise alten Rathauses nicht mehr einzeln durch Anschlag lithographierter
Exemplare , sondern durch Affigierung von Separatabzügen des Kundmachungs
teiles aus dem Amtsblatte der Stadt Wien (auf gelbem Papier ) verlaulbart.

Diese Einführung hat sich vollkommen bewährt , weil hiedurch auf den
Tafeln ein bedeutender Raum erspart wird , die gedruckten Kundmachungen
leichter gelesen werden können und die Evidenzführung über die Belastung
des Anschlages sich vereinfacht ; insbesondere hat sich die tabellarische Form
als sehr zweckdienlich erwiesen.

Da es aber wünschenswert ist, daß die Verlautbarung von Offertver¬
handlungen , Stiftungen re. auch in den Bezirken erfolge , wird das Zenlral-
Zustellungsamt angewiesen , in Hinkunst auch an jedes Bezirksamt zwei solcher
Separatabzüge zu senden , von welchen ein Exemplar auf der Amtstafel des
Bezirksamtsgebäudes anzuschlagen ist und das zweite als Evidenzexemplar zu
dienen hat.

Diese Abzüge werden zweimal wöchentlich (Mittwoch und Samstags den
Bezirksämtern übermittelt werden und es ist stets der neue Abzug an Stelle
des zuletzt affigierten anzuschlagen.

Die abgesonderte Anbringung geschriebener oder lithographierter Kund¬
machungen . welche in dem betreffenden Separatabzuge des Amtsblattes bereits
enthalten sind , hat selbstverständlich zu unterbleiben .'

Kundmachungen , deren Verlautbarung durch längere Zeit empfehlenswert
ist, wie z. B . Stiflungsausschreibungen rc . sind aus einem der Evidcnz-
exemplare auszuschneiden und eine entsprechende Zeit hindurch separat anzu¬
schlagen.

Die Veröffentlichung der von den Bezirksämtern selbst zu erlassenden
Kundmachungen , welche im Amtsblatts ni ch t erscheinen , hat in der bisherigen
Weise zu geschehen.

Ebenso wird an der bisherigen Verlautbarung von Kundmachungen
allgemeiner Art , welche sich also nicht auf Offertverhandlungen und Ver-
leihung von Stifkplätzeu beziehen , z. B . in Stellnngs - und Landsturm -Ange¬
legenheiten , für Wahlen , straßenpolizeiliche Anordnungen und dergleichen , nichts
geändert.

schreibung in der neuen Orthographie vorzunehmen ist, und daß sich die
Direktionen und Schulleitungen sowie die gesamte Lehrerschaft von diesem
Zeitpunkte an im schriftlichen Verkehre der neuen Rechtschreibung zu be¬
dienen hat.

Die Unterrichtsverwaltung beabsichtigt auch wegen Gebrauches der neuen
Orthographie im amtlichen Verkehre sich an die maßgebenden Faktoren
der staatlichen , Landes - und Kommunalbehörden zu wenden.

Diese Umstände veranlassen mich anznordnen , daß vom I . Juli 1902
angefangen von den städtischen Angestellten im gesamten amtlichen Verkehre,
insbesondere auch in den vom Magistrale herauszugebenden Druckschriften
(Verwaltungsbericht , Amtsblatt , Formularien n . dgl .) bereits die neuen Regeln
für die deutsche Rechtschreibung sowie die neue Schreibweise anzuwende » sind.

Es besteht jedoch kein Anstand , daß sich die städtischen Angestellten bereits
früher der neuen Rechtschreibung bedienen ; jedenfalls ist aber darauf zu sehen,
daß bei einem vor dem 1. Juli 1902 begonnenen und nach diesem Zeitpunkte
vollendeten Manuskripte oder Druckwerke nur einerlei Orthographie an¬
gewendet wird.

Hiezu bemerke ich noch , daß nach der obzitierten Ministerial -Verordnung
in jenen Fällen , in welchen das Wörterverzeichnis Doppelschreibnngen anfweist,
wie Circular und Zirkular , Diöcese und Diözese , Accessist und Akzessist, dis¬
ponieren und disponieren u . a . im Sinne der im Z 34 des Regelbuches
enthaltenen Bemerkungen vorzugehen und demgemäß die neue Schreibweise

j zu bevorzugen ist, also : Zirkular , Diözese , Akzessist, disponieren u a.

»I.
Aufnahme des Charakters ( der Beschäftigung ) der
Steuerpflichtigen in die Steuerleuten und in die

Exekntionsaufträge.

Erlaß des Magistrats -Direktors M . Prey er  vom 15 . April
1902 , Mag .-Abt . XIX 974 ex 1902:

Gegen einen Militärarzt wurde seitens eines magistratischen Bezirks¬
amtes wegen eines Rentensteuerrückstandes die Exekution unter Außerachtlassung
der für die Exekntionsvornahme gegen aktive Militärpersonen bestehenden
Vorschriften eingeleitet , weil aus dem Steuerkonto und daher auch aus dem
Exekutionsauftragc der Charakter des Verpflichteten nicht zu entnehmen war.

Aus Anlaß dieses Falles , welcher den Gegenstand einer im Wege des
k. und k. Reichs -Kriegsmlnisteriums an die k. k. Finanz -Landes -Direktion ge¬
richteten Beschwerde bildete , finde ich mich veranlaßt , hiemit anzuordnen , daß
von den magistratischen Bezirksämtern (städtischen Steueramts -Abteilungen)
der Charakter (die Beschäftigung ) der Steuerpflichtigen , soferne die Steuer-
vorschreibnngs -Ausweise hierüber Aufschluß geben , ausnahmslos , mithin
auch dann in den Steuerkonto und in die Mahnungen und Pfändungsanf-
träge anfznnehmen ist, wenn die bezügliche Drucksorte , wie dies bei den steuer-
ämtlichen Hauptbüchern für die Renteustener der Fall ist, eine eigene Rubrik
hiesür nicht aufweisen sollte.

»S
Verpflichtung der städtische » Angestellten zur Anzeige

von Wohnungsveränderungen.

— llöpublikation. —

30 . M .-D .-Z . 2433 er 1900 . Wien , am 28 . September 1900.

Einführung der neue » Rechtschreibung im amtlichen
Verkehre beim Wiener Magistrat.

Erlaß des Magistrats -Direktors M . Prey er  vom 14 . April
1902 , M .-D . 1240/02:

Nach den im Z 17 der neuen Geschäftsordnung festgesetzten Bestimmungen
über die äußere Form der Akten ist beim Wiener Magistrat jene Recht
schreibung anznwenden , die jeweils für die öffentlichen Schulen vor¬
geschriebe» ist.

Mit Verordnung vom 24 . Februar 1902 , Z . 36991,01 , Verordnungs¬
blatt des Ministeriums für Kultus und Unterricht Nr . 18 (6. Stück ), wurde
nun eine neue veränderte Ausgabe der „ Regeln für die deutsche Rechtschreibung
nebst Wörterverzeichnis " veröffentlicht.

Dieselbe unterscheidet sich von der früheren in wesentlichen Punkten , j
stimmt aber rücksichtlich der Schreibweise und wichtigeren Regeln mit den i
im übrigen deutschen Sprachgebiete erscheinenden ähnlichen Regelbüchern !
überein , wodurch endlich eine einheitliche Rechtschreibung auf dem gesamten
deutschen Sprachgebiete erzielt wurde.

Mit dieser Verordnung wurde weiters angeordnet , daß in den niederen
und mittleren Schulen vom Schuljahr 1902/1903 augefangen die Recht-

Die Magistrats -Direktion , welche großen Wert darauf legen muß , stets
iu Kenntnis der Wohnungen der Magistratsbeamten , städtischen Diener und
Diurnisten zu sein , wird nach den gemachten Wahrnehmungen oft sehr spät
und manchmal gar nicht von den eingetretenen Wohnuugsveränderungen ver¬
ständigt.

Die Herren Amtsvorsteher werden daher ersucht, die ihnen zur Dienst-
! leistnng zugewiesenen städtischen Beamten und Diener anzuweisen , in Hinkunft

den etwa eintretenden Wohnungswechsel der Magistrats - Direktion rech t-
! zeitig im kurzen Wege zur Anzeige zu bringen.

Die Diurnisten hingegen , mit Ausnahme der technischen und Buch-
j Haltungs -Diurnisten , haben ihre Wohnung , beziehungsweise die eintreteuden

Wohnungsveränderungen dem Herrn Kanzlei - Direktor bekanntzngeben.

Der Magistrats -Direktor:

Uachau.
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III. Gelehe
»o» besonderer Mchtlsikeit für den politische» ver-

wallungMenst.
3 » .

Stempel - und Gebührenbefreiung rc. des 285 Mil¬
lionen Kronen Anlehens der Stadt Wien.

Gesetz vom 28. März 1902, betreffend die Befreiung des
von der Stadt Wien aufzunehmenden Anlehens von 285 Mil¬
lionen Kronen von den Stempel - und unmittelbaren Gebühren
und die Verwendbarkeit der Obligationen dieses Anlehens zur
fruchtbringenden Anlegung von Stistungs -, Pupillar - und ähn¬
lichen Kapitalien, R .-G.-Bl . Nr . 67:

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrates finde Ich anzuordnen,
wie folgt:

8 1.
Die Obligationen , Juterimsscheine und Kupons des von der Stadt

Wien nach dem niederösterreichischen Landesgesetz vom 20 . Februar 1902,
L.-G .-Bl . Nr . 15 , aufzunehmenden Anlehens bis zum Höchstbetrag von
285 Millionen Krone » werden von der Entrichtung der Stempel - und un¬
mittelbaren Gebühren befreit.

8 2.
Die im Z 1 erwähnten Obligationen können zur fruchtbringenden An¬

legung von Kapitalien der Stiftungen , der unter öffentlicher Aufficht stehenden
Anstalten , dann von Pupillar -, Fideikommiß - und Depositengeldern und , zum
Börsenkurs , jedoch wcht über deren Nennwert , zu Dienst - und Geschästs-
kautionen verwendet werden.

8 3.
Mit der Durchführung dieses Gesetzes sind Meine Minister des Innern,

der Finanzen und der Justiz betraut . ^

34
Gewährung von Gebühreuerleichterungeir und Ge¬
bührenbefreiungen für Anleheu von Länder »,
Bezirken , Gemeinden nud anderen autonomen Ver¬

bänden.

Gesetz vom 25. März 1902, R .-G.-Bl . Nr . 70:
Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrates finde Ich anzuordnen,

wie folgt:
Artikel l.

Den Ländern , Bezirken , Gemeinde » und anderen autonomen Verbänden
wird in Ansehung von Anlehen , welche von denselben zur Ausführung der
ihnen anvertrauten öffentlichen Aufgaben oder zu Konvertierungszwecken aus¬
genommen werden , die Befreiung von Stempeln und unmittelbaren Gebühren
eingeräumt.

Diese Befreiung erstreckt sich insbesonders auf die auszustellendc » Schuld¬
scheine, beziehungsweise bei Emissionsaulehen auf die auszugebenden Obliga¬
tionen , Juterimsscheine und Kupons , ferner auf die zur Ausstellung gelangen¬
den Empfangsbestätigungen , Pfandbestelluiigsurkunden , Löschungserklärungen
auf die zu erwirkenden grundbücherlichen Eintragungen , sowie auf die bei den
Verwaltungsbehörden zu überreichenden Eingaben.

Artikel  II.

Die vorbezeichneten autonomen Körperschaften , welche diese Gebübreu¬
befreiung iu Anspruch nehmen , haben bei der zuständigen Finanzlandesbehörde
um die Anerkennung des Vorhandenseins der hiezu erforderlichen gesetzlichen
Voraussetzungen einzuschreiten.

Artikel  III.

Die k. k. Regierung ist ermächtigt , auch bereits aufgenommenen Darlehen
der erwähnten autonomen Verbände , für welche die Gebühren noch nicht
entrichtet worden sind , die Stempel - und Gebührenbefreiung eiuzuränmen.

Artikel  IV.

Mit dem Vollzug dieses Gesetzes , welches mit dem Tag der Kundmachung
in Wirksamkeit tritt , ist Mein Finanzminister beauftragt.

Verzeichnis der im Reichsgefetzblatte nnd im Landes
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

4662 publizierten Gesetze nnd Verordnungen.
Reichsgkschblait.

Nr . 56 . Verordnung des Justizministeriums vom
4 . März 1902 , betreffend die Zuweisung der Gemeinden Kahnjöw,
Hcmiatycze und Werbw samt dem Vorort Sajküw zu dem Sprengel des
Bczi ' ksgerichls Szczerzcc in Galizien.

Nr . 54 . Verordnung des Justizminifters vom
4 . März 1902 , betreffend den richterlichen Vorbereitungsdienst.

Nr . 52 . Erlaß des Finanzministeriums vom
1. Februar 1902 , betreffend die Zurücksendung von im Wege der
Postaustalr vorschriftsmäßig mit übergangsschcin versendeten Bier -, Branulwein-
nnd Zuckermengcn.

Nr . 53 . Verordnung der Minister des Handels
und des Innern vom 7. März 1902 , betreffend die Ein¬
reihung des Betriebs von Telegraphen - Agenturen (Telegraphen -Bureaux,
T legraphen -Korrespondenzbureaux ) unter die konzessionierten Gewerbe.

Nr . 54 . Verordnung des Ministers für Kultus
und Unterricht vom 12 . März 1902 , womit Bestimmungen
zur Durchführung des Gesetzes vom 19 . Februar 1902 , R .-G .- Bl . Nr . 48,
über die Ruhegenüsse der katholischen Seelsorger an gemeinnützigen Anstalten,
sowie der priesterlicheu Beamten bei den katholischen Ordinariaten , Konsistorien
und an bischöflichen Seminaeien erlassen werden.

Nr . 55 . Verordnung des Justizministeriums vom
16 . März 1902 , betreffend die Bezeichnung des Bezirksgerichts
Feistritz in Kram .*)

Nr . 5V . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern , der
Finanzen , des Ackerbaues und der Eisenbahnen vom
25 . März 1902 , betreffend die Vornahme der Zählung der gewerb¬
lichen und laudwirtsckiaftlichm Betriebe.

Nr . 57 . Konzessionsurkunde vom 15 . Mürz 1902
sür die Lokalbahn von Gänserndorf nach Gaunersdors.

Nr . 58 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 15 . März 1902 , betreffend die Konzessionieruug der mit elek¬
trischer Kraft zu betreibenden uormalspnrigen Kleiubahnlinie vom Hanptplatz
in Graz durch die Sackstraxe bis zur Wickenbniggaffe.

Nr . 58 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 18 . März 1902 , betreffend die Re¬
generierung (Reinigung ) des bereits als Lösungs - und Extraktionsmittel für
industrielle Zwecke verwendeten , steuerfrei bezogenen raffinierten Mineralöls
unter der Dichte von 770 Grad zum Bchufe der neuerlichen Benützung als
Lömngs - und Exiraktionsmittel,

Nr . 66 . Gesetz vom 26 . März 1902 , betreffend die
Ermächtigung zur Konvertierung der durch Abstempelung in Staatsschuld-
verschreibnngeu umgewandelten Aktien der galizischeu Karl Ludwig -Bahn.

Nr . 64 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 23 . März 1902 , betreffend die Ergänzung und teilweise
Änderung der Allerhöchsten Konzessionsurkunde vom 22 . Oktober 1894 , R .-G .-
Bl . Nr . 219 , für die Ubbsthalbahn und der Konzessionsurkunde vom 20 Mai
1898 , R .-G .-Bl . Nr . 92 , für die Lokalbahn Gstadt — Ubbsitz ans Anlaß der
von der k. k. Regierung gewährten Erhöhung der Staatsgorantie für diese
Bahnen.

Nr . 62 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 25 . März 1902 , betreffend die Ergänzung und teilweise
Änderung der Konzessionsurkunde vom 22 . Juni 1897 , N .-G .-Bl . Nr . 152,
für die Eisenbahnen Zeltweg - Wolfsberg und Unterdraubnrg — Wöllan aus
Anlaß der von der k. k. Regierung gewährten Erhöhung der Staatsgarantie
für diese Bahnen.

Nr . 63 . Konzessionsurkunde vom 24 . März 1902
für die Lokalbahn von Böhmisch Leipa nach Steinschönan.

Nr . 64 . Gesetz vom 26 . Mürz 1902 , betreffend die
Forterhebung der Steuern nnd Abgaben , sowie die Bestreitung des Staals-
anfwandes in der Zeit vom 1. April bis 31 . Mai 1902.

') Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Nr . 65 . Verordnung des Finanzministeriums vom
19 . März 1902 , wegen teilweiser Abänderung der Vollzngsvorfchrift,
betreffend die abgabesreie Verwendung von Rübenzucker und Branntwein zu
zucke: - und alkoholhaltigen Erzeugnissen , welche zur Ausfuhr über die Zollinie
gelangen.

Nr . 66 . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 26 . März 1902 , betreffend den
Verkehr mit konzentrierter Essigsäure . *)

Nr . 67 . Gesetz vom 28 . März 1902 , betreffend die
Befreiung des von der Stadt Wien aufznnehmenden Anlehens von 285 Millionen
Kronen von den Stempel - und unmittelbaren Gebühren und die Verwend¬
barkeit der Obligationen dieses Anlehens zur fruchtbringenden Anlegung von
Stiftungs -, Pupillar - und ähuvcheu Kapitalien .*)

Nr . 68 . Verordnung des Gesamtministeriums
vom 17. März 1902 zur Durchführung des Gesetzes vom 22. Jänner
1902 , N .-G .-Bl . Nr . 40 , betreffend die Regelung des Konsnlargebührenwesens.

Nr . 6N. Kundmachung des Finanzministeriums
im Einvernehmen mit dem Eisenbahnministerium , dem
Ministerium des Innern und dem Justizministerium
vom 12. März 1902 , betreffend die Verwendbarkeit der mit der
Bezeichnung „ staatsgarantierte Kategorie " versehenen Obligationen (Emission
1902 ) des k. k. priv . österr . Kreditinstituts für Vcrkehrsunternehmungen und
öffentliche Arbeiten zur fruchtbringenden Anlage von Stiftungs -, Pnpillar-
»nd ähnlichen Kapitalien.

Nr . 76 . Gesetz vom 25 . Mürz 1902 , betreffend die
Gewährung von Gebührenerleichternngen und Gebührenbefreiungen für Anlehen
von Ländern . Bezirken . Gemeinden und anderen autonomen Verbänden .*)

Nr . 71 . Verordnung des Gesamtministeriums
vom 6. April 1902 , durch welche die mit der Verordnung des
Gksamlministcriums vom 15 . Februar 1902 , R .-G .- Bl . Nr . 34 , für die
reichsunmillclbarr Stadt Triest und ihr Gebiet getroffenen Ansnahmsver-
fügnngen aufgehoben werden.

Nr . 72 . Kundmachungdes Eisenbahnministeriums
vom 24 . März 1902 , betreffend die Konzesjionierung einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn von Dornbirn nach
Lustenau.

Nr . 73 . Kundmachung des Eisenbahnministerinms
vom 9. April 1902 , betreffend die Konzessioniernng einer mit
ctektnscher Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn von Linz nach
Kleinmüncheu.

Nr . 74 . Verordnung des Justizministers vom
15 . April 1902 , betreffend die Zustellung von gerichtlichen Geschäfts¬
stücken in Strafsachen durch die Post.

Nr . 75 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 26 . März 1902 , betreffend die definitive Zulassung der Wasser-
meffer -Typc XXXV zur aichamtlichen Beglaubigung.

Nr . 76 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 8. April 1902 , betreffend die Änderung der Bezeichnung des
Sleu eramtes Feistritz in Krain .*)

Nr . 77 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
10 . April 1902 , betreffend die Ermächtigung des königlich ungarischen
Hauptzollauites II Klasse in Klenak zur Austrittsbehandlung von Zucker.

Nr . 78 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 10. April 1902 , betreffend die Ermächtigung des Hauptzoll-
amtcs II . Klasse in Villach zur zollfreien Behandlung von voraus - und nach¬
gesendeten Reiseeffekten.

0 . Ltnidrsgellkbbül.

Nr . 14 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthum Österreich unter der Enns vom
4. Februar 1902 , Z . 9144 , betreffend die Durchführung der
regelmäß >gen Stellung zur Aushebung des Rekrutenkontingentes für das Heer,
die Kriegsmarine und die Landwehr im Jahr 1902.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen -c." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . ZS. Gesetz vom 20. Februar 1902 , mit welchem
der Stadt Wien die Aufnahme eines Anlehens von 285 Millionen Kronen
bewilligt wird.

Nr . 16 . Kundmachung derk. k. niederösterreichischen
Finanz - Landes - Direktion vom 13. Jänner 1902,
Z . 38/ ? r. , betreffend Verlegung des Sitzes , sowie die Änderung im
Uinfang einzelner hierländiger Bermessungsbezirke.

Nr . 17 . Kundmachungdes k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 24 . März
1902 , H . 26292 , betreffend die der Gemeinde Wien erteilte Bewilligung
zum Verkauf von Baustellen im I . Bezirk.

Nr . 18 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 24 . März
1902 , A . 26333 , betreffend die der Gemeinde Wien erteilte Bewilligung
zur Veräußerung des städtischen Versorgnngshauses im IX . Bezirk an den
Wiener k. k. Krankenanstaltenfond.

Nr . IN . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 2. April
1902 , Z . 31264 , betreffend die Abänderung des Z 6 der Satzungen
der städtischen Kaiser Franz Josef -Jubiläums -Lebens - und Rentenversicherungs¬
anstalt in Wien.

Nr . 26 . Kundmachung der k. k. n.-ö. Finanz-
Landes -Tirektion vom 2. April 1902 , Z. 21316 , betreffend
die Termine zur Einzahlung der direkten Steuern in den Monaten April und
Mai 1902.

Nr . 21 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 9. April
1902 , Z . 31308 , betreffend die der Gemeinde erteilte Bewilligung zur
Veräußerung eines dem Wiener Bürgerspitalfonde gehörigen Baugrundes im
VI . Wiener Gemeindebezirk.

Nr . 22 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 7. April
1902 , A . 34284 , betreffend die den Gemeinden Schwarzbach und
Stammersdorf erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierkonsnmauflage
im Jahre 1902

Nr . 23 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 7. April
1902 , Z . 34285 , betreffend die der Gemeinde Krems erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Konsumauflage für gebrannte geistige Flüssig¬
keiten in den Jahren 1902 bis 1906.

Nr . 24 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 10. April
1902 , A . 36005 , betreffend die der Gemeinde Mödling erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierauflage für das Jahr 1902.

Nr . 25 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 10. April
1902 , A . 36007 , betreffend die der Gemeinde Baden erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierauflage für das Jahr 1902.

Nr . 26 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 12. April
1902 , A. 36567 , betreffend die der Gemeinde Pirawart erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierauflage für das Jahr 1902.

Nr . 27 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 12. April
1902 , Z . 36568 , betreffend die der Gemeinde Groß -Pertholz erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage für die Jahre 1902 , 1903
und 1904/

Nr . 28 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 12. April
1902 , A. 36569 , betreffend die der Gemeinde Strebersdorf erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage für das Jahr 1902.
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